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Vorbild für die Abfassung war zweifellos der materiellrechtliche Teil
des Bayerischen Strafgesetzbuchs von 1813 und damit Feuerbachs legis-
lative Arbeit, auch wenn von einer sklavischen Nachahmung keine Rede
sein kann, zumal auch Einflüsse des französischen Code penal, der als
Rheinisches Recht in den rheinischen Gebieten Preußens galt, nicht zu
übersehen sind. Dem preußischen Strafgesetzbuch von i8ji kommt für
die weitere Entwicklung des Strafrechts in Deutschland insofern eine
entscheidende Bedeutung zu, als es die Grundlage für das heute noch
geltende Strafgesetzbuch bildet.

Quelle: Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten vom 1. Juli 18 fi, Gesetz-
Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten vom } . Mai 18'$1, Nr. 10, S. loiff.
Auf den Abdruck des Einführungsgesetzes wurde verzichtet.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen etc.,
verordnen mit Zustimmung der Kammern, was folgt:

Einleitende Bestimmungen

§ 1 [Begriff und Arten strafbarer Handlungen] Eine Handlung,
welche die Gesetze mit der Todesstrafe, mit Zuchthausstrafe oder mit
Einschließung von mehr als fünf Jahren bedrohen, ist ein Verbrechen.
Eine Handlung, welche die Gesetze mit Einschließung bis zu fünf Jah-
ren, mit Gefängnisstrafe von mehr als sechs Wochen oder mit Geldbuße
von mehr als fünfzig Thalern bedrohen, ist ein Vergehen.

Eine Handlung, welche die Gesetze mit Gefängnißstrafe bis zu sechs
Wochen oder mit Geldbuße bis zu fünfzig Thalern bedrohen, ist eine
Uebertretung.

§ 2 [Nulla poena sine lege] Kein Verbrechen, kein Vergehen und kei-
ne Uebertretung kann mit einer Strafe belegt werden, die nicht gesetz-
lich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde.

§ 3 [Geltung der preußischen Strafgesetze] Die Preußischen Strafge-
setze finden Anwendung auf alle in Preußen begangene Verbrechen,
Vergehen und Uebertretungen, auch wenn der Thäter ein Ausländer ist.

§ 4 [Im Ausland begangene Straftaten] Wegen der im Auslande be-
gangenen Verbrechen und Vergehen findet in Preußen in der Regel
keine Verfolgung und Bestrafung statt.

Jedoch kann in Preußen nach Preußischen Strafgesetzen verfolgt und
bestraft werden:

1) ein Ausländer, welcher im Auslande gegen Preußen eine in diesem
Strafgesetzbuche als eine hochverrätherische oder als eine Majestäts-
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Beleidigung bezeichnete Handlung oder ein Münzverbrechen begangen
hat;

2) ein Preuße, welcher im Auslande gegen Preußen eine hoch-
verrätherische oder eine landesverrätherische Handlung, eine Majestäts-
beleidigung oder ein Münzverbrechen begangen hat;

3) ein Preuße, welcher im Auslande eine Handlung begangen hat,
welche nach Preußischen Gesetzen als ein Verbrechen oder ein Verge-
hen bestraft wird, und auch durch die Gesetze des Orts, wo sie began-
gen wurde, mit Strafe bedroht ist. Die Verfolgung und Bestrafung bleibt
jedoch in diesem Falle ausgeschlossen, wenn von den Gerichten des
Auslandes über die Handlung rechtskräftig erkannt und die etwa ausge-
sprochene Strafe vollzogen oder durch Begnadigung erlassen ist.

Uebertretungen, die im Auslande begangen werden, sollen in Preußen
nur dann bestraft werden, wenn dies durch besondere Gesetze oder
Staatsverträge angeordnet ist.

§ 5 [Anwendung auf Militärpersonen] Auf Preußische Militair-
personen finden die allgemeinen Strafgesetze insoweit Anwendung, als
nicht die Militairgesetze ein Anderes bestimmen.

§ 6 [Schadensersatz] Das Recht des Beschädigten auf Schadensersatz
ist von der Bestrafung unabhängig.

Erster Theil. Von der Bestrafung
der Verbrechen und Vergehen im Allgemeinen

Erster Titel. Von den Strafen

§ 7 [Todesstrafe] Die Todesstrafe ist durch Enthauptung zu voll-
strecken.

Mit der Todesstrafe ist zugleich auf den Verlust der bürgerlichen Ehre
zu erkennen, wenn dies entweder für einzelne Fälle im Gesetz aus-
drücklich bestimmt ist, oder wenn festgestellt wird, daß das mit der To-
desstrafe bedrohte Verbrechen unter besonders erschwerenden Umstän-
den begangen worden ist.

§ 8 [Vollstreckung der Todesstrafe] Die Vollstreckung der Todes-
strafe soll in einem umschlossenen Räume, entweder auf einem Platze
innerhalb der Mauern der Gefangenanstalt oder auf einem anderen ab-
geschlossenen Platze stattfinden.

Bei der Hinrichtung sollen zugegen sein: mindestens zwei Mitglieder
des Gerichts erster Instanz, ein Beamter der Staatsanwaltschaft, ein Ge-
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richtsschreiber und ein oberer Gefängnißbeamter. Von der Hinrichtung
ist dem Gemeinde-Vorstande des Orts, in welchem solche stattfindet,
Nachricht zu ertheilen; derselbe hat zwölf Personen aus den Vertretern
der Gemeinde oder aus anderen achtbaren Mitgliedern der Gemeinde
abzuordnen, um der Hinrichtung beizuwohnen.

Außerdem ist einem Geistlichen von der Konfession des Verur-
theilten der Zutritt zu gestatten.

Auch ist dem Vertheidiger und aus besonderen Gründen anderen Per-
sonen der Zutritt zu gewähren.

Die Vollstreckung des Todesurtheils wird durch das Läuten einer
Glocke angekündigt, welches bis zum Schlüsse der Hinrichtung an-
dauert.

§ 9 [Leichnam des Hingerichteten] Der Leichnam des Hingerichte-
ten ist seinen Angehörigen auf ihr Verlangen zur einfachen, ohne Feier-
lichkeiten irgend einer Art vorzunehmenden Beerdigung zu verabfol-
gen.

§ 10 [Zuchthausstrafe] Die Zuchthausstrafe ist entweder eine le-
benslängliche oder' eine zeitige. Die Dauer der zeitigen Zuchthausstrafe
ist mindestens zwei Jähre und höchstens zwanzig Jahre.

§ 11 [Vollzug der Zuchthausstrafe] Die zur Zuchthausstrafe Ver-
urtheilten werden in einer Strafanstalt verwahrt und zu den in derselben
eingeführten Arbeiten angehalten.

Während der Strafzeit sind die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten
unfähig, ihr Vermögen zu verwalten und unter Lebenden darüber zu
verfügen; sie werden nach den Formen, die zur Ernennung der Vor-
münder vorgeschrieben sind, unter Vormundschaft gestellt; auch darf
ihnen während der Strafzeit kein Theil ihres Vermögens oder ihrer Ein-
künfte verabfolgt werden.

Die Verurtheilung zur Zuchthausstrafe zieht den Verlust der bürger-
lichen Ehre von Rechtswegen nach sich.

§ 12 [Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte] Der Verlust der bür-
gerlichen Ehre umfaßt:

1) den Verlust des Rechts, die Preußische National-Kokarde zu tra-
gen;

2) die Unfähigkeit, öffentliche Aemter, Würden, Titel, Orden und
Ehrenzeichen zu führen oder zu erlangen, sowie den Verlust des Adels;

3) die Unfähigkeit, Geschworener zu sein, in öffentlichen Angelegen-
heiten zu stimmen, zu wählen oder gewählt zu werden, oder die aus öf-
fentlichen Wahlen hervorgegangenen oder andere politische Rechte
auszuüben;
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4) die Unfähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich vernom-
men zu werden, oder als Zeuge bei der Aufnahme von Urkunden zu
dienen;

5) die Unfähigkeit, Vormund, Nebenvormund, Kurator, gerichtlicher
Beistand oder Mitglied eines Familienrathes zu sein, es sei denn, daß es
sich um die eigenen Kinder handle und die obervormundschaftliche
Behörde oder der Familienrath die Genehmigung ertheile;

6) den Verlust des Rechts, Waffen zu tragen und die Unfähigkeit, in
die Armee einzutreten.

Der Verlust der bürgerlichen Ehre tritt mit dem Tage ein, an welchem
das Urtheil rechtskräftig wird.

Insofern nach den bestehenden besonderen Vorschriften, in Folge der
Begehung von strafbaren Handlungen, der Verlust noch anderer, als der
vorstehend erwähnten Rechte, namentlich der Mitgliedschaft an kauf-
männischen und anderen Korporationen eintritt, behält es bei diesen
Bestimmungen sein Bewenden.

§ 13 [Strafe der Einschließung] Die Strafe der Einschließung besteht
in Freiheitsentziehung mit Beaufsichtigung der Beschäftigung und Le-
bensweise der Gefangenen; sie wird in Festungen oder in anderen be-
sonders dazu bestimmten Räumen vollstreckt. Die Einschließung kann
nicht über zwanzig Jahre erkannt werden.

§ 14 [Gefängnisstrafe] Die zur Gefängnißstrafe Verurtheilten werden
in einer Gefangenenanstalt eingeschlossen und können daselbst in einer,
ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessenen Weise beschäftigt
werden.

Die Dauer der Gefängnißstrafe soll, insofern nicht das Gesetz ein
Anderes bestimmt, höchstens fünf Jahre betragen.

§ 15 [Freiheitsstrafen] Bei den nach Tagen, Wochen oder Monaten
bestimmten Freiheitsstrafen wird der Tag zu vierundzwanzig Stunden,
die Woche zu sieben Tagen, der Monat zu dreißig Tagen gerechnet.

Die Dauer einer Freiheitsstrafe soll mindestens einen Tag betragen.

§ 16 [Umwandlung der Strafart] Wenn bei Freiheitsstrafen eine
Umwandlung der gesetzlich vorgeschriebenen Strafart erfolgen muß, so
ist einjährige Einschließung einer achtmonatlichen Gefängnißstrafe und
einjährige Gefängnißstrafe einer achtmonatlichen Zuchthausstrafe gleich
zu achten.

§ 17 [Geldbußen] Geldbußen können nicht unter dem Betrage Eines
Thalers erkannt werden.
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An die Stelle einer Geldbuße, welche wegen Unvermögens des Ver-
urtheilten nicht beigetrieben werden kann, soll Gefängnißstrafe treten.
Die Dauer derselben soll vom Richter so bestimmt werden, daß der
Betrag von Einem Thaler bis zu drei Thalern einer Gefängnißstrafe von
Einem Tage gleichgeachtet wird; die Dauer der Gefängnißstrafe beträgt
mindestens Einen Tag und höchstens vier Jahre.

Wenn eine zu verwandelnde Geldbuße neben Zuchthaus aus-
zusprechen ist, so soll die Geldbuße nicht in Gefängniß, sondern in
Zuchthaus, jedoch unter Verkürzung der Dauer (§ 16), verwandelt wer-
den.

§ 18 [Wahl zwischen Geldbußen und Freiheitsstrafe] Läßt das Ge-
setz zwischen Freiheitsstrafe und Geldbuße die Wahl, so ist auf die
Geldbuße in den milderen Fällen zu erkennen. Im Falle des Unvermö-
gens tritt Freiheitsstrafe nach den Grundsätzen über die Strafverwand-
lung (§ 17) ein.

§ 19 [Beschlagnahme] Die Konfiskation findet nur in Beziehung auf
einzelne Gegenstände statt. Gegenstände, welche durch das Verbrechen
oder Vergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung desselben
gebraucht oder bestimmt worden sind, sollen, sofern sie dem Thäter
oder einem Theilnehmer der That gehören, konfiszirt werden.

Wenn der Inhalt einer Schrift, Abbildung oder Darstellung sich als
Thatbestand einer strafbaren Handlung darstellt, so ist im Strafurtheile
zugleich die Vernichtung aller vorfindlichen Exemplare und der dazu
bestimmten Platten und Formen auszusprechen.

Ist die Schrift, Abbildung oder Darstellung ihrem Hauptinhalte nach
eine erlaubte, so soll nur auf die Vernichtung der gesetzwidrigen Stellen
und desjenigen Theils der Platten und Formen erkannt werden, auf
welchem sich diese Stellen befinden.

§ 20 [Vollstreckung in den Nachlaß] Geldstrafen können in den
Nachlaß eines Angeschuldigten nur dann vollstreckt werden, wenn
derselbe bei Lebzeiten rechtskräftig verurtheilt worden ist.

Die Konfiskation einzelner Gegenstände kann nach dem Tode des
Angeschuldigten in dessen Nachlaß geltend gemacht werden, selbst
wenn zu seinen Lebzeiten noch kein Unheil ergangen ist.

§ 21 [Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit] Die Un-
tersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit bewirkt
die Unfähigkeit, während der im Urtheil bestimmten Zeit die im § 12
erwähnten Rechte auszuüben.

Die Zeit soll wenigstens Ein Jahr und höchstens zehn Jahre betragen.
Die Wirkungen der Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Eh-
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renrechte beginnen mit der Rechtskraft des Unheils, in welchem sie
ausgesprochen ist. Die Dauer dieser Strafe wird jedoch erst von dem
Tage an berechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbüßt ist.

§ 22 [Wirkung der Aberkennung] Die Untersagung der Ausübung
der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit hat den Verlust aller aus früheren
öffentlichen Wahlen für den Verurtheilten hervorgegangenen Rechte,
ingleichen den Verlust der öffentlichen Aemter, Würden, Titel, Orden
und Ehrenzeichen, sowie den Verlust des Adels von Rechtswegen zur
Folge. Die Entfernung aus der Armee tritt ein, soweit die Militairgesetze
dies vorschreiben.

§ 23 [Verlust von Pensionsansprüchen] Entlassene Staatsdiener und
Gemeindebeamte werden durch den Verlust der bürgerlichen Ehre und
durch die Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf
Zeit der ihnen aus der Staatskasse oder einer Gemeindekasse zu zahlen-
den Pensionen und Gnadengehalte von Rechtswegen verlustig.

§ 24 [Verurteilung im Ausland] Ist ein Preuße im Auslande wegen
eines Verbrechens oder Vergehens bestraft worden, welches nach Preu-
ßischen Gesetzen den Verlust der bürgerlichen Ehre oder die Untersa-
gung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit nach sich
zieht, so kann ein neues Strafverfahren vor den Preußischen Gerichten
eingeleitet, und es muß gegen den Schuldigen in Gemäßheit der Preußi-
schen Gesetze auf Verlust der bürgerlichen Ehre oder Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit erkannt werden.

§ 25 [Befristete Aberkennung] Die zeitige Unfähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Aemter soll auf die Dauer von Einem Jahre bis zu fünf
Jahren erkannt werden. Sie hat für die dazu Verurtheilten den Verlust
ihrer Aemter von Rechtswegen zur Folge. Diese Wirkung tritt mit der
Rechtskraft des Unheils ein. Ist gleichzeitig auf eine Freiheitsstrafe
erkannt, so wird die Dauer der zeitigen Unfähigkeit von dem Tage an
berechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbüßt ist.

§ 26 [Polizeiaufsicht] Die Stellung unter Polizei-Aufsicht soll auf die
Dauer von Einem bis zu zehn Jahren erkannt werden.

Die Wirkungen der Stellung unter Polizei-Aufsicht beginnen mit der
Rechtskraft des Unheils, in dessen Folge sie eintritt. Die Dauer der
Polizei-Auf sieht wird jedoch erst von dem Tage an berechnet, an wel-
chem die Freiheitsstrafe verbüßt wird.

§ 27 [Wirkungen der Polizeiaufsicht] Die Stellung unter Polizei-
Aufsicht hat folgende Wirkungen:
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1) es kann dem Verurtheilten der Aufenthalt an einzelnen bestimmten
Orten von der Landespolizei-Behörde untersagt werden;

2) Haussuchungen unterliegen keiner Beschränkung hinsichtlich der
Zeit, zu welcher sie stattfinden dürfen.

§ 28 [Erweiterte Polizeiaufsicht] Gegen diejenigen, welche wegen
Diebstahls, Raubes oder Hehlerei verurtheilt und unter Polizei-Aufsicht
gestellt worden sind, kann die Ortspolizei-Behörde die Aufsicht dahin
erweitern, daß dieselben während der Nachtzeit ihren Wohnort und
selbst ihre Wohnung ohne Erlaubniß nicht verlassen dürfen.

Die Nachtzeit umfaßt für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. März die
Stunden von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens, und für die Zeit vom
1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr
Morgens.

§ 29 [Landesverweisung] Ist derjenige, gegen welchen die Stellung
unter Polizei-Aufsicht zu erkennen sein würde, ein Ausländer, so ist
gegen denselben, anstatt der Stellung unter Polizei-Aufsicht, auf Lan-
desverweisung zu erkennen.

§ 30 [Öffentliche Bekanntmachung] Alle Strafurtheile, in welchen
auf Todesstrafe, auf Zuchthaus, oder auf Einschließung von mehr als
fünf Jahren erkannt wird, sollen im Auszuge durch das Amtsblatt des
Bezirks, in welchem das erkennende Gericht seinen Sitz hat, öffentlich
bekannt gemacht werden.

Zweiter Titel. Von dem Versuche

§ 31 [Strafbarer Versuch] Der Versuch ist nur dann strafbar, wenn
derselbe durch Handlungen, welche einen Anfang der Ausführung ent-
halten, an den Tag gelegt und nur durch äußere, von dem Willen des
Thäters unabhängige Umstände gehindert worden oder ohne Erfolg
geblieben ist.

§ 32 [Versuch bei Verbrechen] Der Versuch eines Verbrechens wird
wie das Verbrechen selbst bestraft. Dem Richter bleibt jedoch überlas-
sen, bei Festsetzung des Strafmaaßes innerhalb der dafür vorgeschriebe-
nen Grenzen darauf Rücksicht zu nehmen, daß das Verbrechen nicht
vollendet worden ist.

Ist das Verbrechen mit der Todestrafe oder mit lebenslänglicher
Zuchthausstrafe bedroht, so tritt statt derselben zeitige Zuchthausstra-
fe von mindestens zehn Jahren nebst Stellung unter Polizei-Aufsicht
ein.
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Insoweit bei dem vollendeten Verbrechen unter Umständen eine der
Art oder dem Maaße nach mildere Strafe eintritt, soll dieselbe auch bei
dem Versuche zur Anwendung kommen.

§ 33 [Versuch bei Vergehen] Der Versuch eines Vergehens wird nur
in den Fällen bestraft, in welchen die Gesetze dies ausdrücklich bestim-
men. Der Versuch wird alsdann wie das Vergehen selbst nach den im
§32 aufgestellten Grundsätzen bestraft.

Dritter Titel. Von der Theilnahme
an einem Verbrechen oder Vergehen

§ 34 [Teilnahme] Als Theilnehmer eines Verbrechens oder Vergehens
wird bestraft:

1) wer den Thäter durch Geschenke oder Versprechen, durch Dro-
hungen, Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche
Herbeiführung oder Beförderung eines Irrthums oder durch andere
Mittel zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens angereizt, verlei-
tet oder bestimmt hat;

2) wer dem Thäter zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens
Anleitung gegeben hat, ingleichen wer Waffen, Werkzeuge oder andere
Mittel, welche zu der That gedient haben, wissend, daß sie dazu dienen
sollten, verschafft hat, oder wer in den Handlungen, welche die That
vorbereitet, erleichtert oder vollendet haben, dem Thäter wissentlich
Hülfe geleistet hat.

§ 35 [Strafzumessung] Auf den Theilnehmer an einem Verbrechen
oder Vergehen oder an einem strafbaren Versuche eines Verbrechens
oder Vergehens ist dasselbe Strafgesetz anzuwenden, welches auf den
Thäter Anwendung findet. Wird festgestellt, daß im Falle des § 34 Nr. 2
die Theilnahme keine wesentliche war, so tritt statt der Todesstrafe oder
lebenslänglichen Zuchthausstrafe zeitige Zuchtshausstrafe und, wenn
außerdem festgestellt wird, daß mildernde Umstände vorhanden sind,
Gefängniß von zwei bis zu zehn Jahren ein.

§ 36 [Aufforderung zu strafbaren Handlungen] Wer durch Reden
an öffentlichen Orten oder bei öffentlichen Zusammenkünften, oder
durch Schriften, Abbildungen oder andere Darstellungen, welche ver-
kauft, vertheilt oder umhergetragen, oder öffentlich ausgestellt oder
angeschlagen werden, zu einer Handlung auffordert, anreizt, verleitet
oder zu bestimmen sucht, welche ein Verbrechen oder Vergehen dar-
stellt, soll als Theilnehmer betrachtet und bestraft werden, wenn die
Aufforderung das Verbrechen oder Vergehen, oder einen strafbaren
Versuch zur Folge gehabt hat.
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Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt Gefängniß bis zu
Einem Jahre ein, sofern nicht bei einzelnen Verbrechen etwas Anderes
bestimmt ist.

§ 37 [Beihilfe] Wer nach Verübung eines Verbrechens oder Vergehens
dem Thäter wissentlich Beistand leistet, um denselben der Bestrafung zu
entziehen, oder ihm die Vortheile des Verbrechens oder Vergehens zu
sichern, ist als Begünstiger mit Geldbuße bis zu zweihundert Thalern
oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre zu bestrafen.

Diese Strafe tritt nicht ein, wenn die Begünstigung dem Thäter, um
ihn der Bestrafung zu entziehen, von leiblichen Verwandten in auf- oder
absteigender Linie, von Geschwistern oder von dem Ehegatten gewährt
worden ist.

§ 38 [Begünstigung] Der Begünstigte soll gleich demjenigen, welcher
Hülfe leistet, bestraft werden, wenn die Begünstigung in Folge einer vor
der That genommenen Abrede gewährt worden ist.

Diese Vorschrift ist auch dann anzuwenden, wenn der Begünstiger zu
den Angehörigen des Thäters gehört.

§ 39 [Unterlassung einer Verbrechensanzeige] Wer von dem Vor-
haben eines Hochverraths, eines Landesverraths, einer Münzfälschung,
eines Mordes, eines Raubs, eines Menschenraubes oder eines das Leben
von Menschen gefährdenden gemeingefährlichen Verbrechens zu einer
Zeit, zu welcher die Verhütung dieser Verbrechen möglich ist, glaub-
hafte Kenntniß erhält und es unterläßt, davon der Behörde oder der
durch das Verbrechen bedrohten Person zur rechten Zeit Anzeige zu
machen, soll, wenn das Verbrechen wirklich begangen oder zu begehen
versucht wird, mit Gefängniß bis zu fünf Jahren bestraft werden.

Vierter Titel. Von den Gründen, welche die Strafe ausschließen
oder mildern

§ 40 [Unzurechnungsfähigkeit] Ein Verbrechen oder Vergehen ist
nicht vorhanden, wenn der Thäter zur Zeit der That wahnsinnig oder
blödsinnig, oder die freie Willensbestimmung desselben durch Gewalt
oder durch Drohungen ausgeschlossen war.

§ 41 [Notwehr] Ein Verbrechen oder Vergehen ist nicht vorhanden,
wenn die That durch die Nothwehr geboten war. Nothwehr ist diejeni-
ge Vertheidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen
rechtswidrigen Angriff von sich selbst oder Anderen abzuwenden. Der
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Nothwehr ist gleich zu achten, wenn der Thäter nur aus Bestürzung,
Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung hinausge-
gangen ist.

§42 [Verminderte Zurechnungsfähigkeit] Wenn ein Angeschul-
digter noch nicht das sechszehnte Lebensjahr vollendet hat, und festge-
stellt wird, daß er ohne Unterscheidungsvermögen gehandelt hat, so soll
er freigesprochen, und in dem Urtheile bestimmt werden, ob er seiner
Familie überwiesen oder in eine Besserungsanstalt gebracht werden soll.

In der Besserungsanstalt ist derselbe so lange zu behalten, als die der
Strafanstalt vorgesetzte Verwaltungsbehörde solches für erforderlich
erachtet, jedoch nicht über das zurückgelegte zwanzigste Lebensjahr
hinaus.

§ 43 [Strafermäßigung] Wird festgestellt, daß ein Angeschuldigter,
welcher noch nicht das sechszehnte Lebensjahr vollendet hat, ein Ver-
brechen oder Vergehen mit Unterscheidungsvermögen begangen hat, so
kommen in Bezug auf denselben folgende Bestimmungen zur Anwen-
dung:

l) auf Todesstrafe und Zuchthaus, auf Verlust der bürgerlichen Ehre
und zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte,
ingleichen auf Stellung unter Polizei-Aufsicht soll nicht erkannt, und an
Stelle der Zuchthausstrafe Gefängnißstrafe ausgesprochen werden;

z) ist das Verbrechen mit der Todesstrafe oder mit lebenslänglichem
Zuchthaus bedroht, so wird auf Gefängniß von drei bis zu fünfzehn
Jahren erkannt;

3) in den übrigen Fällen soll der Richter ermächtigt sein, unter das
niedrigste Maaß der gesetzlichen Strafe herabzugehen; die Hälfte des
höchsten gesetzlichen Strafmaaßes darf niemals überschritten werden;

4) die Gefängnißstrafe soll entweder in ausschließlich für jugendliche
Personen bestimmten Gefangenanstalten, oder zwar in der ordentlichen
Gefangenanstalt, jedoch in abgesonderten Räumen vollstreckt werden.

§ 44 [Besondere Tatumstände] Wenn die Strafbarkeit einer Hand-
lung abhängig ist, entweder von besonderen Eigenschaften in der Person
des Thäters oder desjenigen, auf welchen sich die That bezog, oder von
den besonderen Umständen, unter welchen die Handlung begangen
wurde, so ist eine solche Handlung demjenigen als Verbrechen oder
Vergehen nicht zuzurechnen, welchem jene Verhältnisse oder Umstände
zur Zeit der That unbekannt waren.

Wenn durch solche besondere, dem Thäter unbekannt gebliebene
Verhältnisse oder Umstände die Strafbarkeit der von ihm begangenen
Handlung erhöht wird, so sollen ihm diese erschwerenden Umstände
der That nicht zugerechnet werden.
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§ 45 [Verfolgungsverjährung] Nach Ablauf der Verjährungszeit fin-
det die Verfolgung und Bestrafung eines Verbrechens oder Vergehens
nicht statt.

§ 46 [Verjährungsfristen] Verbrechen, welche mit Todesstrafe be-
droht sind, verjähren in dreißig Jahren; Verbrechen, welche im höchsten
Strafmaaße mit einer Freiheitstrafe von einer längeren als zehnjährigen
Dauer bedroht sind, verjähren in zwanzig Jahren; Verbrechen, welche
mit einer milderen Freiheitsstrafe bedroht sind, verjähren in zehn Jah-
ren.

Vergehen, die im höchsten Strafmaaße mit einer höheren als dreimo-
natlichen Gefängnißstrafe bedroht sind, verjähren in fünf Jahren, andere
Vergehen in drei Jahren.

Der Lauf der Verjährung beginnt mit dem Tage des begangenen Ver-
brechens oder Vergehens.

§ 47 [Unterbrechung der Verjährung] Wenn die Verjährung unter-
brochen wird, die Untersuchung aber nicht zur rechtskräftigen Ver-
urtheilung führt, so beginnt eine neue Verjährung nach der letzten ge-
richtlichen Handlung.

Diese neue Verjährung kommt jedoch demjenigen nicht zu Statten,
welcher sich der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung durch die Flucht
entzogen hat.

§ 48 [Unterbrechungshandlungen] Jeder Antrag und jede sonstige
Handlung der Staatsanwaltschaft, sowie jeder Beschluß und jede sonsti-
ge Handlung des Richters, welche die Eröffnung, Fortsetzung oder die
Beendigung der Untersuchung oder die Verhaftung des Angeschuldig-
ten betrifft, unterbricht die Verjährung.

§ 49 [Ausschluß der Verjährung] Gegen rechtskräftig erkannte
Strafen ist keine Verjährung zulässig.

§ 50 [Antragsfrist bei Antragsdelikten] Ein Verbrechen oder Verge-
hen, dessen Bestrafung nur auf den Antrag einer Privatperson erfolgen
kann, soll straflos bleiben, wenn die zum Antrage berechtigte Person
den Antrag binnen drei Monaten zu machen unterläßt. Diese Frist be-
ginnt mit der Zeit, zu welcher der zum Antrage Berechtigte von dem
gegen ihn begangenen Verbrechen oder Vergehen und von der Person
des Thäters Kenntniß erhalten hat.

§ 51 [Fristversäumnis] Wenn bei einem Verbrechen oder Vergehen
mehreren Personen das Recht zusteht, daß nur auf ihren Antrag die
Bestrafung erfolgen kann, so wird dadurch, daß eine derselben die drei-
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monatliche Frist versäumt, das Recht der Uebrigen zum Antrage auf
Bestrafung nicht ausgeschlossen.

§ 52 [Unzulässige Teilung des Strafantrags] Der Antrag auf Be-
strafung kann nicht getheilt werden. Das gerichtliche Verfahren findet
gegen sämmtliche Theilnehmer an dem Verbrechen oder Vergehen statt,
auch wenn nur gegen Einen derselben auf Bestrafung angetragen wor-
den ist.

§ 53 [Eröffnung der gerichtlichen Untersuchung] Nach Eröffnung
der gerichtlichen Untersuchung kann der Antrag auf Bestrafung nicht
wieder zurückgenommen werden, so weit nicht in einzelnen Fällen
ausdrücklich ein Anderes bestimmt ist.

§ 54 [Antragsberechtigung] Der Verletzte, welcher bereits das
sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt hat, ist selbständig zu dem Antra-
ge auf Bestrafung berechtigt.

So lange jedoch der Verletzte minderjährig ist, hat auch der Vater
oder Vormund desselben, unabhängig von der eigenen Befugniß des
Verletzten, das Recht, auf Bestrafung anzutragen.

Fünfter Titel. Vom Zusammentreffen
mehrerer Verbrechen und vom Rückfalle

§ 55 [Idealkonkurrenz] Wenn eine und dieselbe Handlung die
Merkmale mehrer Verbrechen oder Vergehen in sich vereinigt, so
kommt das Strafgesetz zur Anwendung, welches die schwerste Strafe
androht.

§ 56 [Realkonkurrenz] Gegen denjenigen, welcher durch verschie-
den selbständige Handlungen mehrere Verbrechen oder Vergehen be-
gangen hat, ist auf sämmtliche dadurch begründete Strafe vereinigt zu
erkennen.

§ 57 [Ausnahmen] Diese Vorschrift (§ 56) wird durch folgende Be-
stimmungen beschränkt:

1) ist auf mehrere zeitige Freiheitstrafen vereinigt zu erkennen, so
darf in dieser Vereinigung niemals die Dauer von zwanzig Jahren und,
sofern nur Vergehen vorliegen, niemals die Dauer von zehn Jahren
überschritten werden;

2) sind die in Vereinigung zu erkennenden Strafen von verschiedener
Art, so ist, unter Verkürzung ihrer Gesammtdauer (§ 16), auf die
schwerste dieser Straf arten zu erkennen;
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3) die Gefängnißstrafe kann in diesem Falle die Dauer von fünf Jah-
ren, jedoch niemals die Dauer von zehn Jahren übersteigen.

§ 58 [Rückfall] Wer, nachdem er wegen eines Verbrechens oder Ver-
gehens von einem Preußischen Gerichtshofe rechtkräftig verurtheilt
worden ist, dasselbe Verbrechen oder Vergehen, sei es mit oder ohne
erschwerende Umstände, begeht, befindet sich im Rückfalle.

Insofern das Gesetz keine besondere Rückfallsstrafen bestimmt, kann
wegen Rückfalls die Strafe über das gesetzliche Maaß hinaus erhöht
werden, jedoch nicht mehr, als um die Hälfte des höchsten gesetzlichen
Strafmaaßes.

Die Dauer der Gefängnißstrafe kann im Rückfalle die Zeit von fünf
Jahren übersteigen.

Bei Verbrechen, welche mit zeitiger Freiheitsstrafe bedroht sind, darf
die Dauer von zwanzig Jahren selbst im Rückfall nicht überschritten
werden.

§ 59 [Rückfall bei Versuch] Der Rückfall ist auch dann vorhanden,
wenn die That in dem früheren oder späteren Falle, oder in beiden Fäl-
len die Theilnahme an einem Verbrechen oder Vergehen, oder den Ver-
such eines Verbrechens oder Vergehens darstellt.

§ 60 [Nichteintritt der Straferhöhung] Die Straferhöhung wegen
Rückfalls tritt nicht ein, wenn seit dem Zeitpunkte, in welchem die
Freiheitsstrafe oder Geldbuße des zuletzt begangenen früheren Verbre-
chens oder Vergehens abgebüßt oder erlassen worden ist, zehn Jahre
verflossen sind.

Zweiter Theil. Von den einzelnen
Verbrechen und Vergehen und deren Bestrafung

Erster Titel. Hochverrath und Landesverrath

§ 61 [Begriff des Hochverrats] Ein Unternehmen, welches darauf ab-
zielt:

1) den König zu tödten, gefangen zu nehmen, in Feindes Gewalt zu
liefern, oder die Regierung unfähig zu machen, oder

2) die Thronfolge oder die Staatsverfassung gewaltsam zu ändern,
oder

3) das Gebiet des Preußischen Staats ganz oder theilweise einem
fremden Staate einzuverleiben, oder einen Theil des Gebiets vom Gan-
zen loszureißen,

ist Hochverrath und soll mit dem Tode bestraft werden.
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Im Falle der Gefährdung des Lebens, der Gesundheit oder der Frei-
heit des Königs (Nr. 1) soll zugleich auf Verlust der bürgerlichen Ehre
erkannt werden.

§ 62 [Hochverratshandlungen] Als ein Unternehmen, durch welches
das Verbrechen des Hochverraths vollendet wird, ist eine solche Hand-
lung anzusehen, durch welche das verbrecherische Vorhaben unmittel-
bar zu Ausführung gebracht werden soll.

§ 63 [Verabredung zum Hochverrat] Haben zwei oder mehrere
Personen die Ausführung eines hochverrätherischen Unternehmens ver-
abredet, ohne daß es schon zum Beginn der im § 62. bezeichneten
Handlung gekommen ist, so soll sie die Strafe von fünfjährigem bis le-
benslänglichem Zuchthaus treffen.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so tritt
Einschließung nicht unter fünf Jahren ein.

Neben der Einschließung soll das Urtheil zugleich den Verlust oder
die zeitige Untersagung der Ausübung nachstehender bürgerlichen
Ehrenrechte aussprechen:

1) der Fähigkeit, öffentliche Aemter zu führen oder zu erlangen;
2) der Fähigkeit, Geschworener zu sein, in öffentlichen Angelegen-

heiten zu stimmen, zu wählen oder gewählt zu werden, oder die aus
öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte auszuüben.

§ 64 [Vorbereitung des Hochverrats] Gleiche Strafe (§ 63) soll den-
jenigen treffen, welcher zur Vorbereitung eines Hochverraths, entweder
mit einer auswärtigen Regierung sich einläßt, oder die ihm vom Staate
anvertraute Macht mißbraucht, oder Mannschaften anwirbt oder in den
Waffen einübt.

§ 65 [Aufforderung zum Hochverrat] Wer öffentlich durch Rede
oder Schrift zur Ausführung einer Handlung auffordert, welche nach
§ 62 als ein hochverrätherisches Unternehmen zu bestrafen wäre, soll
mit zwei- bis zehnjährigem Zuchthaus, oder, wenn festgestellt wird, daß
mildernde Umstände vorhanden sind, mit Einschließung von zwei bis
zu zehn Jahren bestraft werden.

§ 66 [Vorbereitung von hochverräterischen Unternehmungen] Je-
de andere, ein hochverrätherisches Unternehmen vorbereitende Hand-
lung soll mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, oder, wenn festgestellt wird,
daß mildernde Umstände vorhanden sind, mit Einschließung von Einem
bis zu fünf Jahren bestraft werden.
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§ 67 [Landesverrat] Ein Preuße, welcher mit einer fremden Regie-
rung in Verbindung tritt, um dieselbe zu einem Kriege gegen Preußen
zu veranlassen, macht sich des Landesverraths schuldig, und wird mit
Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren bestraft.

Ist der Krieg wirklich ausgebrochen, so soll der Thäter mit dem Tode
und dem Verluste der bürgerlichen Ehre bestraft werden.

§ 68 [Dienst in feindlicher Streitmacht] Ein Preuße, welcher wäh-
rend eines gegen den Preußischen Staat ausgebrochenen Krieges im
feindlichen Heere Dienste nimmt und die Waffen gegen Preußen oder
dessen Bundesgenossen trägt, wird als Landesverräther mit dem Tode
bestraft.

Ein Preuße, welcher schon früher in fremden Kriegsdiensten stand,
soll, wenn er nach Ausbruch des Krieges in denselben verbleibt und die
Waffen gegen Preußen oder dessen Bundesgenossen trägt, mit Zucht-
haus von drei bis zu zehn Jahren bestraft werden.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so tritt
Einschließung von drei bis zu zehn Jahren ein.

§ 69 [Unterstützung feindlicher Staaten] Ein Preuße, welcher wäh-
rend eines gegen Preußen ausgebrochenen Krieges einer feindlichen
Macht wissentlich Vorschub leistet, oder den Truppen Preußens oder
seiner Bundesgenossen wissentlich Nachtheil zufügt, wird mit Zucht-
haus bis zu zehn Jahren bestraft.

Die Todesstrafe tritt ein, wenn der Thäter:
l) Festungen, Pässe, besetzte Plätze oder andere Vertheidigungspo-

sten, ingleichen Preußische oder verbündete Truppen oder einzelne Offi-
ziere oder Soldaten in feindliche Gewalt bringt;

z) Festungswerke, Kriegsschiffe, Kassen, Zeughäuser, Magazine
oder andere Vorräthe von Waffen, Munition oder anderen Kriegs-
bedürfnissen in feindliche Gewalt bringt, zerstört oder unbrauchbar
macht;

3) dem Feinde Mannschaften zuführt, oder Soldaten des Preußischen
oder verbündeten Heeres verleitet, zum Feinde überzugehen;

4) Operationspläne oder Pläne von Festungen oder festen Stellungen
dem Feinde mittheilt;

5) dem Feinde als Spion dient, oder feindliche Spione aufnimmt, ver-
birgt oder ihnen Beistand leistet, oder

6) einen Aufstand unter den Preußischen oder verbündeten Truppen
erregt.

§ 70 [Ausländer] Gegen Ausländer ist wegen der in den §§ 6j und 69
erwähnten Handlungen nach dem Kriegsgebrauche zu verfahren.
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Begehen sie aber solche Handlungen, während sie unter dem Schütze
Preußens in dessen Gebiete sich aufhalten, so kommen die in den §§67
und 69 bestimmten Strafen zur Anwendung.

§ 71 [Verrat von Staatsgeheimnissen] Wer vorsätzlich:
1) Staatsgeheimnisse, oder Festungspläne, oder solche Urkunden, Ak-

tenstücke oder Nachrichten, von denen er weiß, daß das Wohl des
Staates deren Geheimhaltung, einer fremden Regierung gegenüber,
erfordert, dieser Regierung mittheilt oder öffentlich bekannt macht,
oder

2) zur Gefährdung der Rechte des Staates im Verhältniß zu einer
fremden Regierung die darüber sprechenden Urkunden oder Beweis-
mittel vernichtet, verfälscht oder unterdrückt, oder

3) ein ihm aufgetragenes Staatsgeschäft mit einer fremden Regierung
zum Nachtheil Preußens führt,

wird mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft.

§ 72 [Polizeiaufsicht] Gegen denjenigen, welcher wegen einer der in
diesem Titel gedachten Handlungen zu zeitiger Zuchthausstrafe ver-
urtheilt wird, soll auf Stellung unter Polizei-Auffsicht erkannt werden.

§ 73 [Vermögensbeschlagnahme] Wenn wegen Hochverraths oder
Landesverraths in den Fällen der §§ 61, 63, 64, 6j, 68, 69, 70 und 71 die
Untersuchung eröffnet wird, so ist das Vermögen, welches der Ange-
schuldigte bereits besitzt, oder welches ihm später noch anfällt, mit
Beschlag zu belegen.

Der wegen Hochverraths oder Landesverraths zum Tode oder zu le-
benslänglichem Zuchthaus rechtskräftig Verurtheilte verliert die Fähig-
keit, über sein Vermögen unter Lebenden und von Todes wegen zu
verfügen.

Zweiter Titel. Beleidigungen der
Majestät und der Mitglieder des Königlichen Hauses

§ 74 [Tätlichkeit gegen den König] Wer sich einer Thätlichkeit gegen
die Person des Königs schuldig macht, wird mit dem Tode bestraft.

In minder schweren Fällen ist anstatt der Todesstrafe auf Zuchthaus
von zehn bis zu zwanzig Jahren zu erkennen.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so tritt
Einschließung von zehn bis zu zwanzig Jahren ein.

§ 75 [Majestätsbeleidigung] Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zei-
chen, bildliche oder andere Darstellung die Ehrfurcht gegen den König
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verletzt, wird mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu fünf Jahren be-
straft.

Auch kann gegen denselben zugleich auf zeitige Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 76 [Tätlichkeit gegen Angehörige des königlichen Hauses] Wer
sich einer Thätlichkeit gegen die Person der Königin, des Thronfolgers
oder eines anderen Mitgliedes des königliches Hauses, oder des Regen-
ten des Preußischen Staates schuldig macht, wird mit Zuchthaus von
fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft.

In minder schweren Fällen ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu
erkennen.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so tritt
Einschließung von Einem bis zu zehn Jahren ein.

§ 77 [Beleidigung von Angehörigen des königlichen Hauses] Wer
durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstel-
lung die Königin, den Thronfolger, ein anderes Mitglied des Kö-
niglichen Hauses, oder den Regenten des Preußischen Staats belei-
digt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu drei Jahren be-
straft.

Auch kann gegen denselben zugleich auf zeitige Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Dritter Titel. Feindliche Handlungen gegen
befreundete Staaten

§ 78 [Gefährdung auswärtiger Staaten] Ein Preuße, der im Inlande
oder Auslande, oder ein Ausländer, der während seines Aufenthalts in
Preußen gegen einen der Deutschen Staaten oder dessen Regenten eine
Handlung vornimmt, welche, wenn er sie gegen den König oder den
Preußischen Staat verübt hätte, als eine hochverrätherische anzusehen
sein würde, ist in den Fällen der §§ 6\ bis 65 mit Zuchthausstrafe von
zwei bis zu zehn Jahren, oder wenn festgestellt wird, daß mildernde
Umstände vorhanden sind, mit Einschließung von Einem bis zu zehn
Jahren, in dem Falle des § 66 aber mit Einschließung von sechs Monaten
bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Handlung gegen einen anderen
Staate gerichtet ist, in welchem nach publizirten Verträgen oder Geset-
zen die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

§ 79 [Beleidigung auswärtigen Staatsoberhaupts] Wer durch Wort,
Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung das Ober-
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haupt eines Deutschen Staates beleidigt, wird mit Gefängniß von Einem
Monate bis zu zwei Jahren bestraft.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Beleidigung gegen das Oberhaupt
eines anderen Staates gerichtet ist, in welchem nach publizirten Verträ-
gen oder Gesetzen die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

§ 80 [Diplomatenbeleidigung] Wer durch Wort, Schrift, Druck, Zei-
chen, bildliche oder andere Darstellung einen bei dem königlichen Hofe
beglaubigten Gesandten oder Geschäftsträger beleidigt, wird mit Ge-
fängniß von Einem Monate bis zu Einem Jahre bestraft.

§ 81 [Verfolgung auf Antrag] In den Fällen der §§ J9 und 8o tritt die
Verfolgung nur auf Antrag der auswärtigen Regierung oder des belei-
digten Gesandten ein.

Vierter Titel. Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf die
Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte

§ 82 [Gewaltsame Auflösung eines Gesetzgebungsorgans] Wer es
unternimmt, eine der beiden Kammern gewaltsam auseinander zu
sprengen, zur Fassung oder Unterlassung von Beschlüssen zu zwingen,
oder Mitglieder aus derselben gewaltsam zu entfernen, wird mit Zucht-
haus von zehn bis zu zwanzig Jahren bestraft.

§ 83 [Nötigung eines Gesetzgebungsorgans] Wer ein Mitglied einer
der beiden Kammern durch Gewalt oder durch Bedrohung mit der
Verübung eines Verbrechens oder Vergehens gegen dasselbe verhindert,
sich an den Ort der Versammlung zu begeben oder zu stimmen, wird
mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.

§ 84 [Wahlunterdrückung] Wer auf die im § 83 angegebene Weise
Staatsangehörige verhindert oder zu verhindern versucht, in Ausübung
ihrer staatsbürgerlichen Rechte zu wählen oder zu stimmen, soll mit
Gefängniß nicht unter Einem Jahre bestraft werden.

§ 85 [Wahlbetrug] Wer, mit der Sammlung der Wahl- oder Stimm-
Zettel oder Zeichen beauftragt, vorsätzlich die rechtmäßige Anzahl
derselben vermehrt oder vermindert, oder einen Zettel oder ein Zeichen
verfälscht, oder vertauscht, oder auf die Zettel derjenigen Personen, die
nicht schreiben können, andere als die angegebenen Namen schreibt,
ingleichen wer, bei einer Wahlhandlung mit der Führung des Protokolls
beauftragt, andere als die angegebenen Namen niederschreibt, wird mit
Gefängniß von Einem bis zu drei Jahren bestraft.
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War der Thäter nicht mit der Sammlung der Zettel oder Zeichen oder
mit einer anderen Verrichtung bei dem Wahlgeschäfte beauftragt, so ist
die Strafe Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren.

In beiden Fällen ist zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung
der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen.

§ 86 [Stimmenkauf] Wer eine Wahlstimme kauft oder verkauft, wird
mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft; auch kann
gegen denselben auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerli-
chen Ehrenrechte erkannt werden.

Fünfter Titel. Widerstand gegen die Staatsgewalt

§ 87 [Öffentliche Aufforderung zu gesetzlichem Ungehorsam] Wer
zum Ungehorsam gegen die Gesetze oder Verordnungen oder gegen die
Anordnung der Obrigkeit öffentlich auffordert oder anreizt, oder wer
Handlungen, welche in den Gesetzen als Verbrechen oder Vergehen
bezeichnet sind, durch öffentliche Rechtfertigung anpreiset, wird mit
Geldbuße bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß von vier
Wochen bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 88 [Aufforderung zu militärischem Ungehorsam] Wer eine Per-
son des Soldatenstandes, es sei der Linie oder der Landwehr, auffordert
oder anreizt, dem Befehle des Oberen nicht Gehorsam zu leisten, wer
insbesondere eine Person, welche zum Beurlaubtenstande gehört, dazu
auffordert oder anreizt, der Einberufungs-Order nicht zu folgen, wird
mit Gefängniß von sechs Wochen bis zu zwei Jahren bestraft.

Diese Bestimmung findet Anwendung, die Aufforderung oder Anrei-
zung mag durch Wort oder Schrift oder durch irgend ein anderes Mittel
geschehen, sie mag von Erfolg gewesen sein oder nicht.

§ 89 [Störung einer Amtshandlung] Wer einen Beamten, welcher
zur Vollstreckung der Gesetze, oder der Befehle und Verordnungen der
Verwaltungsbehörden, oder der Urtheile und Verordnungen der Ge-
richt berufen ist, während der Vornahme einer Amtshandlung angreift,
oder demselben durch Gewalt oder Drohung Widerstand leistet, wird
mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu zwei Jahren bestraft.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn der Angriff oder die Widersetzlichkeit
gegen Personen, welche zur Beihülfe des Beamten zugezogen waren,
oder gegen Mannschaften des Militairs oder einer Gemeinde-, Schutz-
oder Bürgerwehr in Ausübung des Dienstes erfolgt.

§ 90 [Nötigung einer Behörde] Wer eine Behörde oder einen Beam-
ten durch Gewalt oder Drohungen zwingt oder zu zwingen versucht,
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eine Amtshandlung vorzunehmen oder zu unterlassen, wird mit Ge-
fängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

§ 91 [Zusammenrottung] Wenn mehrere Personen öffentlich sich
zusammenrotten und mit vereinten Kräften die in den §§89 und 90
genannten Handlungen verüben, so werden dieselben wegen Aufruhrs
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestaft; auch kann gegen sie
auf Stellung unter Polizei-Auf sieht erkannt werden. Diejenigen Theil-
nehmer, welche Gewaltthätigkeiten gegen Personen oder Sachen ver-
üben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und Stellung unter
Polizei-Aufsicht bestraft.

§ 92 [Ungehorsam gegen Behörden] Wenn mehrere auf öffentlichen
Wegen, Straßen oder Plätzen versammelte Personen von den Beamten
der gerichtlichen oder der Verwaltungs-Polizei, oder von dem Befehls-
haber der bewaffneten Macht aufgefordert werden, sich zu entfernen, so
wird jede derselben, welche nach der dritten Aufforderung sich nicht
entfernt, mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Wird bei einem Auflaufe gegen die Beamten der Polizei oder die be-
waffnete Macht mit vereinten Kräften ein thätlicher Widerstand gelei-
stet, oder Gewalt verübt, so treten gegen diejenigen, welche sich bei die-
sen Handlungen betheiligt haben, die Strafen des Aufruhrs ein.

§ 93 [Störung der öffentlichen Ordnung] Mit Geldbuße bis zu
zweihundert Thalern oder Gefängniß von vier Wochen bis zu zwei Jah-
ren wird bestraft:

1) wer böswillig oder gegen das Verbot der Obrigkeit Fahnen, Zei-
chen oder Symbole, welche geeignet sind, den Geist des Aufruhrs zu
verbreiten, oder den öffentlichen Frieden zu stören, an öffentlichen Or-
ten oder in öffentlichen Zusammenkünften ausstellt, oder sie verkauft
oder sonst verbreitet;

2) wer äußere Verbindungs- oder Vereinigungszeichen, welche zur
Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit von der Bezirks-
Regierung verboten sind, an öffentlichen Orten oder in öffentlichen
Zusammenkünften trägt;

3) wer in böswilliger Absicht die öffentlichen Zeichen der königlichen
Autorität wegnimmt, zerstört oder beschädigt.

§ 94 [Gefangenenbefreiung] Wer vorsätzlich einen Gefangenen aus
der Gefangenanstalt oder aus der Gewalt der bewaffneten Macht, oder
aus der Gewalt des Beamten, unter dessen Aufsicht, Begleitung oder Be-
wachung er sich befindet, befreit oder zu befreien versucht, wird mit
Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu drei Jahren bestraft.
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§ 95 [Entweichenlassen von Gefangenen] Wer vorsätzlich einen
Gefangenen, dessen Aufbewahrung, Begleitung oder Bewachung ihm
anvertraut ist, entweichen läßt, oder dessen Befreiung bewirkt oder be-
fördert, wird mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu drei Jahren be-
straft.

Ist die Entweichung nur durch Fahrlässigkeit veranlaßt worden, so tritt
Gefängniß bis zu sechs Monaten, oder in Fällen geringerer Verschul-
dung Geldbuße bis zu fünfzig Thalern ein.

§ 96 [Gefängnismeuterei] Wenn Gefangene in einer Gefangenanstalt
sich zusammenrotten und entweder einen gewaltsamen Ausbruch aus-
führen oder auszuführen versuchen, oder gegen die Aufseher sich wi-
dersetzen, oder dieselben zu Handlungen oder Unterlassungen zwingen
oder zu zwingen versuchen, so haben die Theilnehmer an der Meuterei
Gefängniß nicht unter sechs Monaten verwirkt; auch kann gegen sie auf
Stellung unter Polizei-Aufsicht erkannt werden.

Diejenigen Theilnehmer, welche Gewaltthätigkeiten gegen Personen
oder Sachen verüben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und
Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft.

Die Strafe der Meuterei soll unabhängig von der Strafe des Verbre-
chens oder Vergehens, wegen dessen die Meuterer verhaftet sind, ausge-
sprochen und unmittelbar nach dieser Strafe vollstreckt werden.

Sechster Titel. Vergehen wider die öffentliche Ordnung

§ 97 [Bewaffnete Vereinigungen] Wer unbefugt bewaffnete Haufen
bildet, oder solche befehligt, oder eine Mannschaft, von der er weiß, daß
sie ohne gesetzliche Befugniß gesammelt ist, mit Waffen oder Kriegsbe-
dürfnissen versieht, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Wer an solchen bewaffneten Haufen Theil nimmt, hat Gefängniß bis
zu einem Jahre verwirkt.

§ 98 [Geheimbündelei] Die Theilnahme an einer Verbindung, deren
Dasein, Verfassung oder Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten
werden soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam, oder
gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam versprochen wird, ist an
den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu sechs Monaten, und an den Stif-
tern, Vorstehern und Beamten der Verbindung mit Gefängniß von Ei-
nem Monate bis zu Einem Jahre zu bestrafen.

Gegen öffentliche Beamte ist zugleich auf zeitige Unfähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Aemter zu erkennen.

§ 99 [Staatsfeindliche Vereinigungen] Die Theilnahme an einer Ver-
bindung, zu deren Zwecken oder Beschäftigungen es gehört, Maaßre-



560 IV. Strafgesetzgebung im 19. Jahrhundert

geln der Verwaltung oder die Vollziehung von Gesetzen durch unge-
setzliche Mittel zu verhindern oder zu entkräften, wird an den Mitglie-
dern mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu Einem Jahre, und an den
Stiftern, Vorstehern und Beamten der Verbindung mit Gefängniß von
sechs Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Gegen öffentliche Beamte ist zugleich auf zeitige Unfähgikeit zu Be-
kleidung öffentlicher Aemter zu erkennen.

§ 100 [Gefährdung des öffentlichen Friedens] Wer den öffentlichen
Frieden dadurch gefährdet, daß er die Angehörigen des Staates zum
Hasse oder zur Verachtung gegen einander öffentlich anreizt, wird mit
Geldbuße von zwanzig bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß
von Einem Monate bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 101 [Verunglimpfung des Staates] Wer durch öffentliche Behaup-
tung oder Verbreitung erdichteter oder entstellter Thatsachen, oder
durch öffentliche Schmähungen oder Verhöhnungen die Einrichtungen
des Staates oder die Anordnungen der Obrigkeit dem Hasse oder der
Verachtung aussetzt, wird mit Geldbuße bis zu zweihundert Thalern
oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 102 [Beleidigung von Staatsorganen] Wer durch Wort, Schrift,
Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung eine der beiden
Kammern, ein Mitglied der beiden Kammern, eine andere politische
Körperschaft, eine öffentliche Behörde, einen öffentlichen Beamten, ei-
nen Religionsdiener, ein Mitglied der bewaffneten Macht, einen Ge-
schworenen, einen Zeugen oder Sachverständigen, während sie in der
Ausübung ihres Berufes begriffen sind, oder in Beziehung auf ihren
Beruf beleidigt, wird mit Gefängniß von einer Woche bis zu Einem
Jahre bestraft.

Hat die Beleidigung den Karakter der Verleumdung, so ist die Strafe
Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu achtzehn Monaten, und wenn die
Verleumdung öffentlich begangen wurde, Gefängniß von Einem Mo-
nate bis zu zwei Jahren.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
in allen Fällen die Strafe auf Geldbuße von zehn bis zu dreihundert
Thalern bestimmt werden.

§ 103 [Verfolgungsermächtigung] Wegen Beleidigung einer der bei-
den Kammern darf die Verfolgung nur mit Ermächtigung der Kammer,
und wegen Beleidigung eines Mitgliedes der Kammer nur auf dessen
Antrag eingeleitet werden.
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In Ansehung der übrigen im § 102 vorgesehenen Ehrverletzungen be-
darf es zur Einleitung der Verfolgung eines Antrages des Verletzten
nicht.

§ 104 [Amtsanmaßung] Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines
öffentlichen Amtes befaßt, oder solche Handlungen vornimmt, die nur
in Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden dürfen, soll mit
Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu Einem Jahre bestraft werden.

§ 105 [Unbefugtes Benutzen von Amtszeichen und Titeln] Wer
unbefugt eine Uniform, eine Amtskleidung, ein Amtszeichen, einen
Orden oder ein Ehrenzeichen trägt, wer unbefugt Titel, Würden oder
Adels-Prädikate annimmt, oder wer eines Namens, der ihm nicht zu-
kommt, sich bedient, wird mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern
oder Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

§ 106 [Urkundenvernichtung] Wer Urkunden, Register, Akten oder
sonstige Gegenstände, welche sich an einem öffentlichen Verwahrungs-
ort aufbewahrt finden, oder einem Beamten, zu dessen Amte die Ver-
wahrung derselben gehört, in amtlicher Eigenschaft übergeben worden
sind, vorsätzlich vernichtet oder bei Seite schafft, wird mit Gefängniß
nicht unter drei Monaten bestraft.

Ist die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht begangen, so soll zu-
gleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehren-
rechte erkannt werden.

§ 107 [Beschädigung öffentlicher Bekanntmachungen] Wer die zur
öffentlichen Bekanntmachung angeschlagenen Verordnungen, Befehle,
Patente oder Anzeigen öffenlicher Behörden oder Beamten vorsätzlich
abreißt, beschädigt, befleckt oder verunstaltet, ist mit Geldbuße bis zu
einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten zu be-
strafen.

§ 108 [Siegelmißbrauch] Wer ein amtliches Siegel, welches von einer
öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen Beamten angelegt ist, um
Sachen zu verschließen, zu bezeichnen oder in Beschlag zu nehmen,
ohne Befugniß vorsätzlich erbricht, ablöset oder beschädigt, wird mit
Gefängniß von Einer Woche bis zu sechs Monaten bestraft.

§ 109 [Vorschützen falscher Entschuldigungsgründe] Wer als Zeu-
ge oder als Geschworener berufen, eine Entschuldigungs-Ursache vor-
schützt, welche sich als falsch ergiebt, wird mit Gefängniß bis zu zwei
Monaten bestraft.
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Dasselbe gilt für den Sachverständigen, insofern er auf Grund einer
gesetzlichen Verpflichtung berufen ist.

Die Verurtheilung wegen Vorschützens einer falschen Entschuldi-
gungs-Ursache schließt die Verurtheilung in die auf das Nichterscheinen
gesetzten Gedlbußen nicht aus.

§ 110 [Unerlaubtes Verlassen des Landes] Wer ohne Erlaubniß die
Königlichen Lande verläßt und sich dadurch dem Eintritt in den Dienst
des stehenden Heeres zu entziehen sucht, ingleichen ein beurlaubter
Landwehrmann, welcher ohne Erlaubniß auswandert, wird mit einer
Geldbuße von fünfzig bis zu Eintausend Thalern oder Gefängniß von
Einem Monate bis zu Einem Jahre bestraft.

Das Vermögen des Angeschuldigten ist insoweit, als es nach dem Er-
messen des Richters zur Deckung der den Angeschuldigten möglicher-
weise treffenden höchsten Strafe von Eintausend Thalern und der Ko-
sten des Verfahrens erforderlich ist, von demselben mit Beschlag zu
belegen.

§ 111 [Fremde Truppenwerbung] Wer einen Preußen zum Militair-
dienste fremder Mächte anwirbt oder den Werbern der letzteren zu-
führt, ingleichen wer einen Preußischen Soldaten vorsätzlich zum De-
sertiren verleitet, oder die Desertion desselben vorsätzlich befördert,
wird mit Gefängiß von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Der
Versuch dieser Handlungen wird mit der nämlichen Strafe belegt.

§ 112 [Unterlassen einer Anzeige] Wer von dem Vorhaben einer De-
sertion zu einer Zeit, zu welcher die Verhütung des Vergehens möglich
ist, glaubhafte Kenntniß erhält und es unterläßt, davon der Polizeibe-
hörde oder Militairbehörde zur rechten Zeit Anzeige zu machen, soll,
wenn die Desertion wirklich begangen wird, mit Gefängniß bis zu Ei-
nem Jahre bestraft werden.

§ 113 [Selbstverstümmelung] Wer sich vorsätzlich durch Selbstver-
stümmelung oder auf andere Weise zu dem Militairdienste untauglich
macht, oder durch einen Anderen untauglich machen läßt, wird mit
Gefängiß nicht unter einem Jahre und zeitiger Untersagung der Aus-
übung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

Dieselbe Strafe hat derjenige verwirkt, welcher den Anderen auf des-
sen Verlangen zum Militairdienste untauglich macht.

§ 114 [Gewerbsmäßige Verleitung zur Auswanderung] Wer es sich
zum Geschäft macht, Preußische Unterthanen zur Auswanderung zu
verleiten, soll mit Gefängiß von Einem Monate bis zu zwei Jahren be-
straft werden.
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Eine gleiche Strafe tritt gegen denjenigen ein, welcher es sich zum Ge-
schäft macht, Vorsteher, Gehülfen oder Arbeiter inländischer Fabriken
dazu zu verleiten, daß sie vor Ablauf der Kontraktzeit den Dienst ihres
Fabrikherrn verlassen und in den Dienst ausländischer Fabrikherren
übergehen.

§ 115 [Unerlaubte Einreise] Ausländer, welche, nachdem sie des
Landes verwiesen sind, ohne Erlaubniß zurückkehren, werden mit Ge-
fängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 116 [Verstoß gegen Polizeiaufsicht] Wer unter Politzei-Aufsicht
gestellt ist und den in Folge derselben ihm auferlegten Beschränkungen
entgegenhandelt, wird mit Gefängniß von Einer Woche bis zu sechs
Monaten bestraft.

§ 117 [Landstreicherei] Wer geschäftslos und arbeitslos umherzieht,
ohne sich darüber ausweisen zu können, daß er die Mittel zu seinem
Unterhalte besitze, oder doch eine Gelegenheit zu demselben aufsuche,
wird als Landstreicher mit Gefängniß von Einer Woche bis zu drei Mo-
naten bestraft.

§ 118 [Bettelei] Die Bettelei wird in folgenden Fällen als Vergehen
mit Gefängniß von Einer Woche bis zu drei Monaten bestraft:

1) wenn Jemand unter Drohungen oder mit Waffen, oder unter Ge-
brauch eines falschen Namens, oder unter Vorspiegelung eines Un-
glücksfalles, einer Krankheit oder eines Gebrechens bettelt;

2) wenn Jemand bettelt, oder Kinder zum Betteln anleitet oder aus-
schickt, oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben
sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, vom Betteln abzuhalten
unterläßt, nachdem er in den letzten drei Jahren wegen dieser Zuwider-
handlungen zwei oder mehrere Male rechtskräftig verurtheilt worden ist.

§ 119 [Verbotener Müßiggang] Mit Gefängniß von Einer Woche bis
zu drei Monaten wird bestraft:

1) wer dem Spiele, dem Trunke oder Müßiggange sich dergestalt hin-
giebt, daß er in einen Zustand versinkt, in welchem zu seinem Unter-
halte oder zum Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung er ver-
pflichtet ist, durch Vermittelung der Behörde fremde Hülfe in Anspruch
genommen werden muß;

2) wer eine Unterstützung aus öffentlichen Armenfonds empfängt,
wenn er sich weigert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen
Kräften angemessene Arbeit zu verrichten;

3) wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen einer
von der Ortspolizei-Behörde zu bestimmenden Frist sich kein ander-
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weitiges Unterkommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kann,
daß er solches, aller angewandten Bemühungen ungeachtet, nicht ver-
mocht habe.

§ 120 [Strafen] In den Fällen der §§ 117-119 hat das Gericht zugleich
zu erkennen, daß nach ausgestandener Strafe der Ausländer aus dem
Lande zu weisen und der Inländer in ein Arbeitshaus zu bringen sei.

Die Dauer der Einsperrung in dem Arbeitshause ist von der Landes-
polizei-Behörde nach den Umständen zu ermessen; sie darf aber einen
Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigen.

Siebenter Titel. Münzverbrechen und Münzvergehen

§ 121 [Geldfälschung] Wer inländisches oder ausländisches Metall-
geld oder Papiergeld nachmacht, wer achtem Metallgelde oder Papier-
gelde durch Veränderungen an demselben den Schein eines höheren
Werthes giebt, ingleichen wer verrufenem Metallgelde oder Papiergelde
durch Veränderungen an demselben das Ansehen eines noch geltenden
giebt, begeht eine Münzfälschung, und wird mit Zuchthaus von fünf bis
zu fünfzehn Jahren, sowie mit Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft.

§ 122 [Verbreitung von Falschgeld] Wer falsches oder verfälschtes
Geld an sich bringt und entweder in Umlauf setzt oder zum Zweck der
Verbreitung aus dem Auslande einführt, hat dieselbe Strafe wie der
Münzfälscher verwirkt.

§ 123 [Weitergabe von Falschgeld] Wer falsches oder verfälschtes
Geld als acht empfängt und nach erkannter Unächtheit als acht ausgiebt
oder auszugeben versucht, wird mit Gefängniß bis zu drei Monaten
oder mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern bestraft.

§ 124 [Gefälschte Wertpapiere] Dem Papiergelde werden gleich ge-
achtet die von dem Preußischen oder einem fremden Staate oder unter
deren Autorität von Korporationen, Gesellschaften oder Privatpersonen
ausgestellten, auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen, Aktien
oder deren Stelle vertretende Interimsscheine oder Quittungen, sowie
die zu diesen Papieren gehörigen Coupons, Zins- oder Dividenden-
scheine.

Achter Titel. Meineid

§ 125 [Falscheid] Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen
oder auferlegten Eid wissentlich falsch schwört, wird mit Zuchthaus bis
zu zehn Jahren bestraft.
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§ 126 [Falscheid eines Zeugen] Wer als Zeuge in einer Civilsache
oder Strafsache wissentlich ein falsches Zeugniß mit einem Eide bekräf-
tigt, oder den vor seiner Vernehmung geleisteten Eid wissentlich durch
ein falsches Zeugniß verletzt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren
bestraft.

Ist das falsche Zeugniß in einer Strafsache zum Nachtheil eines Ange-
schuldigten abgelegt, und dieser zur Todesstrafe, Zuchthausstrafe oder
zur Strafe der Einschließung von mehr als fünf Jahren verurtheilt wor-
den, so ist die Strafe Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren.

§ 127 [Falsches Gutachten] Wer als Sachverständiger in einer Civil-
sache oder Strafsache wissentlich ein falsches Gutachten mit einem Eide
bekräftigt, oder den vor seiner Erklärung geleisteten Eid wissentlich
durch ein falsches Gutachten verletzt, wird gleich dem falschen Zeugen
bestraft.

§ 128 [Andere Formen des Falscheides] Der Ableistung eines Eides
wird gleich geachtet:

1) wenn ein Mitglied einer Religionsgesellschaft, welcher das Gesetz
den Gebrauch gewisser Betheuerungsformeln an Stelle des Eides ge-
stattet, eine Erklärung unter der Betheuerungsformel seiner Religions-
gesellschaft abgiebt;

2) wenn derjenige, welcher als Partei, Zeuge oder Sachverständiger ei-
nen Eid geleistet hat, in gleicher Eigenschaft eine Versicherung unter
Berufung auf den bereits früher in derselben Angelegenheit geleisteten
Eid abgiebt, oder wenn ein Sachverständiger, welcher als solcher ein für
allemal vereidet ist, eine Versicherung auf den von ihm geleisteten Eid
abgiebt;

3) wenn ein vereideter Beamter eine amtliche Versicherung unter Be-
rufung auf seinen Diensteid abgiebt.

§ 129 [Falsche Versicherung an Eides Statt] Wer einer öffentlichen
Behörde eine Versicherung an Eidesstatt wissentlich falsch abgiebt, wird
mit Gefängniß von drei Monaten bis zu Einem Jahre bestraft; auch kann
gegen denselben zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 130 [Verleitung zum Falscheid] Derjenige, welcher einen Anderen
wissentlich zur Ableistung eines falschen Eides in desssen eigenen An-
gelegenheiten, zur eidlichen Bekräftigung einer Unwahrheit oder zur
Angabe der Unwahrheit nach abgeleistetem Zeugeneide zu verleiten
versucht, soll mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft werden.

Derjenige, welcher einen Anderen wissentlich zur Abgabe einer fal-
schen Versicherung an Eidesstatt (§ 129) zu verleiten versucht, wird mit
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Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft; auch kann gegen denselben zu-
gleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehren-
recht erkannt werden.

§ 131 [Verstoß gegen Gelöbnis] Wer vorsätzlich einer durch eidli-
ches Angelöbniß vor Gericht geleisteten Kaution, oder dem in einem
Manifestations-Eide gegebenen Versprechen zuwider handelt, soll mit
Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft werden.

§ 132 [Fahrlässige Falschaussage] Wer aus Fahrlässigkeit in eigenen
oder fremden Angelegenheiten etwas Unwahres eidlich versichert, oder
eine unwahre, an die Stelle eines Eides tretende Versicherung abgiebt,
wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Die Strafe wird ausgeschlossen, wenn der Thäter, bevor eine Anzeige
gegen ihn gemacht oder eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet wor-
den, und ehe noch ein Rechtsnachtheil für einen Anderen daraus ent-
standen ist, seine unwahre Versicherung bei derjenigen Behörde, wel-
cher er sie abgegeben hat, widerruft.

Neunter Titel. Falsche Anschuldigung

§ 133 [Falsche Anschuldigung] Wer bei einer öffentlichen Be-
hörde eine Anzeige macht, durch welche er Jemanden wider besseres
Wissen der Verübung einer gesetzlich strafbaren Handlung oder der
Verletzung der Amtspflichten beschuldigt, wird mit Gefängniß nicht
unter drei Monaten bestraft; auch kann gegen denselben auf zeitige
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer-
den.

So lange ein in Folge der gemachten Anzeige eingeleitetes Verfahren
anhängig ist, soll mit dem Verfahren und mit dem Erkenntniß über die
falsche Anschuldigung inne gehalten werden.

§ 134 [Verurteilung aufgrund falscher Anschuldigung] In allen
Fällen, in denen wegen falscher Anschuldigung auf Strafe erkannt wird,
ist dem Verletzten auf Kosten des Verurtheilten eine Ausfertigung des
Erkenntnisses zu ertheilen. Auch soll dem Verletzten in dem Erkennt-
nisse die Befugniß ertheilt werden, die Verurtheilung öffentlich bekannt
zu machen.

Die Art und Weise dieser Bekanntmachung, welche stets auf Kosten
des Verurtheilten erfolgt, sowie die Frist zu derselben, ist vom Richter
in dem Erkenntnisse zu bestimmen.
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Zehnter Titel. Vergehen, welche sich auf die Religion beziehen

§ 135 [Gotteslästerung] Wer öffentlich in Worten, Schriften oder
anderen Darstellungen Gott lästert, oder eine der christlichen Kirchen
oder eine andere mit Korporationsrechten im Staate bestehende Religi-
onsgesellschaft oder die Gegenstände ihrer Verehrung, ihre Lehren,
Einrichtungen oder Gebräuche verspottet, oder in einer Weise darstellt,
welche dieselben dem Hasse oder der Verachtung aussetzt, ingleichen
wer in Kirchen oder anderen religiösen Versammlungsorten an Gegen-
ständen, welche dem Gottesdienste gewidmet sind, beschimpfenden
Unfug verübt, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren bestraft.

§ 136 [Störung des Gottesdienstes] Wer durch Thätlichkeiten oder
Drohungen eine oder mehrere Personen zwingt oder hindert, den Got-
tesdienst einer im Staate bestehenden Religions-Gesellschaft auszuüben,
ingleichen wer in Kirchen oder anderen religiösen Versammlungsorten
durch Erregung von Lärm und Unordnung den Gottesdienst oder ein-
zelne gottesdienstliche Verrichtungen einer im Staate bestehenden Reli-
gionsgesellschaft verhindert oder stört, soll mit Gefängniß von Einem
Monate bis zu drei Jahren bestraft werden.

§ 137 [Leichenraub] Wer unbefugt eine Leiche oder einen Theil der-
selben aus der Gewahrsam der dazu berechtigten Personen wegnimmt,
ingleichen wer unbefugt Gräber zerstört oder beschädigt, oder an den-
selben beschimpfenden Unfug verübt, soll mit Gefängniß von Einem
Monate bis zu zwei Jahren bestraft werden.

Liegt der Handlung gewinnsüchtige Absicht zum Grunde, so ist zu-
gleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehren-
rechte zu erkennen.

Elfter Titel. Verbrechen in Beziehung auf den Personenstand

§ 138 [Kindesunterschiebung] Wer ein Kind unterschiebt oder vor-
sätzlich verwechselt, oder auf andere Weise den Personenstand eines
Anderen vorsätzlich verändert oder unterdrückt, wird mit Zuchthaus
bis zu zehn Jahren bestraft.

Zwölfter Titel. Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit

§ 139 [Bigamie] Ein Ehegatte, welcher vor Auflösung seiner Ehe eine
neue Ehe eingeht, ingleichen eine unverheirathete Person, welche mit



568 IV. Strafgesetzgebung im 19. Jahrhundert

einem Ehegatten, wissend, daß er verheirathet ist, eine Ehe eingeht, wird
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Eine gleiche Strafe trifft den Religionsdiener oder Personenstands-
Beamten, welcher, wissend, daß eine Person verheirathet ist, eine neue
Ehe derselben schließt.

Bei dem Verbrechen der mehrfachen Ehe beginnt die Verjährung mit
dem Zeitpunkte, an welchem eine der beiden Ehen aufgelöst oder für
ungültig oder nichtig erklärt worden ist.

§ 140 [Ehebruch] Der Ehebruch wird, wenn wegen dieses Vergehens
die Ehe geschieden ist, an dem schuldigen Ehegatten, sowie dessen Mit-
schuldigen, mit Gefängniß von vier Wochen bis zu sechs Monaten be-
straft.

Die Bestrafung des Ehebruchs bleibt ausgeschlossen, wenn der un-
schuldige Ehegatte im Laufe des Ehescheidungsprozesses oder bis zur
Abfassung des Straferkenntnisses die Nichtbestrafung ausdrücklich
beantragt, in welchem Falle das Strafverfahren auch gegen die Mitschul-
digen wegfällt.

§ 141 [Blutschande] Die Unzucht zwischen leiblichen Eltern und
Kindern wird an den Ersteren mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, an den
Letzteren, wenn sie das sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, mit
Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Die Unzucht zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern, zwi-
schen Stiefeltern und Stiefkindern und zwischen vollbürtigen oder halb-
bürtigen Geschwistern wird mit Gefängniß von drei Monaten bis zu
zwei Jahren bestraft.

Auch kann zugleich auf die zeitige Untersagung der Ausübung der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Stiefkinder bleiben straflos, wenn sie das sechszehnte Lebensjahr
noch nicht zurückgelegt haben.

§ 142 [Unzucht mit Abhängigen] Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren
werden bestraft:

1) Vormünder, welche mit ihren Pflegebefohlenen, Lehrer, Geistliche
und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen Schülern oder Zöglingen
unzüchtige Handlungen vornehmen;

2) Beamte, welche mit Personen, gegen die sie eine Untersuchung zu
führen haben, oder die ihrer Obhut anvertraut sind, unzüchtige Hand-
lungen vornehmen;

3) Beamte, Aerzte oder Wundärzte, die in Gefängnissen oder in öf-
fentlichen, zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hülflosen
bestimmten Anstalten beschäftigt oder angestellt sind, wenn sie mit den
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in der Anstalt aufgenommenen Personen unzüchtige Handlungen vor-
nehmen.

§ 143 [Widernatürliche Unzucht] Die widernatürliche Unzucht,
welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen
mit Thieren verübt wird, ist mit Gefängniß von sechs Monaten bis zu
vier Jahren, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerli-
chen Ehrenrechte zu bestrafen.

§ 144 [Schwere Unzucht] Mit Zuchthaus bis zu zwanzig Jahren wird
bestraft:

1) wer an einer Person des einen oder des anderen Geschlechtes mit
Gewalt eine auf Befriedigung des Geschlechtstriebes gerichtete unzüch-
tige Handlung verübt, oder sie durch Drohungen mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung einer solchen unzüchtigen
Handlung zwingt;

2) wer eine in einem wissenlosen oder bewußtlosen Zustande befind-
liche Person zu einer auf Befriedigung des Geschlechtstriebes gerichte-
ten unzüchtigen Handlung mißbraucht;

3) wer mit Personen unter vierzehn Jahren unzüchtige Handlungen
vornimmt, oder dieselben zur Verübung oder Duldung unzüchtiger
Handlungen verleitet.

Ist der Tod der Person, gegen welche das Verbrechen verübt wird, da-
durch verursacht worden, so tritt lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

§ 145 [Verleitung zum Beischlaf] Wer eine Frauensperson zur Ge-
stattung des Beischlafs dadurch verleitet, daß er eine Trauung vorspie-
gelt oder einen anderen Irrthum erregt, in welchem sie den Beischlaf für
einen ehelichen halten mußte, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren be-
straft.

§ 146 [Gewerbsmäßige Unzucht] Weibspersonen, welche den poli-
zeilichen Anordnungen zuwider gewerbsmäßige Unzucht treiben, wer-
den mit Gefängniß bis zu acht Wochen bestraft.

Das Gericht kann zugleich verordnen, daß die Angeschuldigte nach
Beendigung der Gefängnißstrafe in ein Arbeitshaus gebracht werde.

Ist die Angeschuldigte eine Ausländerin, so kann neben der Gefäng-
nißstrafe auf Landesverweisung erkannt werden.

Die Dauer der Einsperrung in dem Arbeitshause ist von der Landes-
polizei-Behörde nach den Umständen zu ermessen; sie darf aber den
Zeitraum Eines Jahres nicht übersteigen.

§ 147 [Gewerbsmäßige Kuppelei] Wer gewohnheitsmäßig oder aus
Eigennutz durch seine Vermittelung, oder durch Gewährung oder Ver-
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Schaffung von Gelegenheit, der Unzucht einer oder mehrerer Personen
des einen oder anderen Geschlechts Vorschub leistet, wird wegen Kup-
pelei mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten, sowie mit zeitiger Un-
tersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und mit Stellung
unter Polizei-Aufsicht bestraft.

§ 148 [Einfache Kuppelei] Die Kuppelei ist, selbst wenn sie nicht ge-
wohnheitsmäßig oder nicht aus Eigennutz betrieben wird, mit Zucht-
haus bis zu fünf Jahren und Stellung unter Polizei-Aufsicht zu bestafen:

1) wenn, um der Unzucht Vorschub zu leisten, hinterlistige Kunst-
griffe angewendet worden sind;

2) wenn der Schuldige zu den Personen, mit welchen die Unzucht
getrieben worden ist, in dem Verhältnisse von Eltern zu Kindern, von
Vormündern zu Pflegebefohlenen, oder von Erziehern, Lehrern oder
Geistlichen zu den von ihnen zu erziehenden oder zu unterrichtenden
Personen steht.

§ 149 [Verführung Minderjähriger] Wer ein unbescholtenes, in dem
Alter von vierzehn bis sechszehn Jahren stehendes Mädchen zum Bei-
schlaf verführt, ist, auf den Antrag der Eltern oder des Vormundes der
Verletzten, mit Gefängniß von drei Monaten bis zu Einem Jahre zu
bestrafen.

§ 150 [Erregung öffentlichen Ärgernisses] Wer durch eine Verlet-
zung der Schamhaftigkeit ein öffentliches Aergerniß giebt, wird mit
Gefängniß von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.

Auch kann zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung der bür-
gerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 151 [Verkauf unzüchtiger Schriften] Wer unzüchtige Schriften,
Abbildungen oder Darstellungen verkauft, vertheilt oder sonst verbrei-
tet, oder an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder
anschlägt, wird mit Geldbuße von zehn bis zu Einhundert Thalern oder
mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu sechs Monaten bestraft.

In dem Strafurtheile ist zugleich auf Konfiskation der ausgestellten
und der zum Beruf oder zur Verbreitung vorräthigen Schriften, Abbil-
dungen oder Darstellungen zu erkennen.

Dreizehnter Titel. Verletzungen der Ehre

§ 152 [Öffentliche Beleidigung] Wer einen Anderen öffentlich oder
schriftlich beleidigt, wird mit Geldbuße bis zu dreihundert Thalern oder
mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.
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Eine öffentliche Beleidigung ist vorhanden, wenn die Beleidigung an
einem öffentlichen Orte, oder in einer öffentlichen Zusammenkunft,
oder wenn sie durch Schriften, Abbildungen oder Darstellungen ge-
schieht, welche verkauft, vertheilt oder umhergetragen, oder an Orten,
welche dem Publikum zugänglich sind, ausgestellt oder angeschlagen
werden.

§ 153 [Kompensation] Wenn Beleidigungen auf der Stelle erwiedert
werden, so soll der Richter ermächtigt sein, für beide Beleidiger oder für
einen derselben eine, der Art oder dem Maaße nach, mildere Strafe oder
gar keine Strafe eintreten zu lassen.

§ 154 [Beleidigende Äußerungen] Tadelnde Urtheile über wissen-
schaftliche, künstlerische oder gewerbliche Leistungen, ingleichen Aeu-
ßerungen, welche zur Ausführung oder Vertheidigung von Gerecht-
samen gemacht worden sind, sowie Vorhaltungen und Rügen der Vor-
gesetzten gegen ihre Untergebenen, dienstliche Anzeigen oder Urtheile
von Seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern strafbar,
als aus der Form der Aeußerung oder aus den Umständen, unter wel-
chen dieselbe erfolgt, die Absicht zu beleidigen hervorgeht.

§ 155 [Verletzung des Berufsgeheimnisses] Medizinalpersonen und
deren Gehülfen, sowie alle Personen, welche unbefugterweise Privatge-
heimnisse offenbaren, die ihnen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewer-
bes anvertraut sind, werden mit Geldbuße bis zu fünfhundert Thalern
oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

§ 156 [Verleumdung] Wer in Beziehung auf einen Anderen unwahre
Thatsachen behauptet oder verbreitet, welche denselben in der öffentli-
chen Meinung dem Hasse oder der Verachtung aussetzen, macht sich
der Verleumdung schuldig und wird mit Gefängniß von Einer Woche
bis zu Einem Jahre bestaft.

Ist die Verleumdung öffentlich begangen, so ist die Strafe Gefängniß
von vierzehn Tagen bis zu achtzehn Monaten. Eine öffentliche Ver-
leumdung ist vorhanden, wenn die Verleumdung an einem öffentlichen
Orte oder in einer öffentlichen Zusammenkunft, oder wenn sie durch
Schriften, Abbildungen oder Darstellungen geschieht, welche verkauft,
vertheilt oder umhergetragen, oder an Orten, welche dem Publikum
zugänglich sind, ausgestellt oder angeschlagen werden.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
in allen Fällen die Strafe auf Geldbuße von fünf bis zu dreihundert Tha-
lern bestimmt werden.
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§ 157 [Wahrheitsbeweis] Der Beweis der Wahrheit der behaupteten
oder verbreiteten Thatsachen kann durch alle im Strafverfahren zulässi-
ge Beweismittel geführt werden.

Der Zeugenbeweis ist jedoch nur dann zulässig, wenn sich der Ange-
schuldigte zum Beweise bestimmter Thatsachen erboten und das Ge-
richt durch vorgängigen besonderen Beschluß befunden hat, daß der
Beweis dieser Thatsachen, im Falle er erbracht werden sollte, die Straf-
barkeit des Angeschuldigten ausschließen oder mildern würde.

Unbedingt unzulässig ist der Beweis der Wahrheit, wenn die dem
Anderen beigemessene Handlung mit Strafe bedroht und eine Freispre-
chung durch ein rechtskräftiges Erkenntnis erfolgt ist.

§ 158 [Beleidigungsabsicht] Der Beweis der Wahrheit der behaupte-
ten oder verbreiteten Thatsachen schließt das Vorhandensein einer Be-
leidigung nicht aus, wenn aus der Form der Behauptung oder Verbrei-
tung, oder aus anderen Umständen, unter welchen sie geschah, die
Absicht zu beleidigen hervorgeht.

§ 159 [Aufschub der Verfolgung] Sind die behaupteten oder ver-
breiteten Thatsachen strafbare Handlungen, und ist wegen derselben bei
der zuständigen Behörde Anzeige gemacht, so muß bis zu dem Be-
schlüsse, daß die Eröffnung der Untersuchung nicht stattfinde, oder bis
zur Beendigung der eingeleiteten Untersuchung mit dem Verfahren und
der Entscheidung über die Verleumdung inne gehalten werden.

§ 160 [Antragsdelikt] Die Bestrafung einer Ehrverletzung erfolgt nur
auf den Antrag des Beleidigten.

Im Falle der Privatklage kann der Antrag auf Bestrafung bis zum
Anfange der Vollstreckung des Erkenntnisses zurückgenommen wer-
den.

§ 161 [Wechselseitige Beleidigung] Ist bei wechselseitigen Ehrverlet-
zungen von einem Theile binnen drei Monaten auf Bestrafung angetra-
gen worden, so kann der andere Theil auch nach Ablauf jener Frist bis
zur Verhandlung der Sache auf Bestrafung antragen.

§ 162 [Beleidigung von Kindern] Sind Ehefrauen oder unter väterli-
cher Gewalt stehende Kinder beleidigt worden, so haben sowohl die
Beleidigten, als deren Ehemänner oder Väter das Recht, auf Bestrafung
des Beleidigers anzutragen.

§ 163 [Urteils ausfertigung an den Verletzten] In allen Fällen, in de-
nen wegen Ehrverletzung auf Strafe erkannt wird, ist dem Verletzten auf



8. Preußisches Strafgesetzbuch von 1851 573

Kosten des Verurtheilten eine Ausfertigung des Erkenntnisses zu
ertheilen.

Bei öffentlich verübten Ehrverletzungen soll dem Verletzten in dem
Erkenntnisse die Befugniß ertheilt werden, die Verurtheilung öffentlich
bekannt zu machen. Die Art und Weise der Bekanntmachung, welche
stets auf Kosten des Verurtheilten erfolgt, sowie die Frist zu derselben
ist vom Richter in dem Erkentnisse zu bestimmen.

Ist die Ehrverletzung in einer Zeitung oder Zeitschrift geschehen, so
muß der verfügende Theil des Urteils auf Antrage des Verletzten durch
die öffentlichen Blätter, und zwar wo möglich durch dieselbe Zeitung
oder Zeitschrift, bekannt gemacht werden.

Vierzehnter Titel. Zweikampf

§ 164 [Herausforderung zum Zweikampf] Die Herausforderung
zum Zweikampfe mit tödtlichen Waffen, sowie die Annahme einer
solchen Herausforderung, wird mit Einschließung bis zu sechs Monaten
bestraft.

§ 165 [Tödlicher Zweikampf] Einschließung von zwei Monaten bis
zu zwei Jahren tritt ein, wenn die Herausforderung ausdrücklich dahin
gerichtet ist, daß einer von beiden Theilen das Leben verlieren soll, oder
wenn diese Absicht aus der gewählten Art des Zweikampfes erhellet.

§ 166 [Kartellträger] Diejenigen, welche den Auftrag zu einer Her-
ausforderung übernehmen und ausrichten (Kartellträger), werden mit
Einschließung bis zu sechs Monaten bestraft.

§ 167 [Strafen] Die Strafe der Herausforderung und der Annahme
derselben, sowie die Strafe der Kartellträger fällt weg, wenn die Parteien
den Zweikampf vor dessen Beginne aus eigener Bewegung aufgegeben
haben.

§ 168 [Strafe für Zweikampf] Der Zweikampf wird mit Einschlie-
ßung von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

Ist einer von beiden Theilen getödtet worden, so tritt Einschließung
von zwei bis zu zwölf Jahren ein.

§ 169 [Tod durch Zweikampf] Wer seinen Gegner in einem Zwei-
kampfe tödet, welcher den Tod eines von beiden Theilen herbeiführen
sollte (§ 165), wird mit Einschließung von drei bis zu zwanzig Jahren
bestraft.
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§ 170 [Zweikampf ohne Sekundanten] Ist ein Zweikampf ohne Se-
kundanten vollzogen worden, so kann die sonst begründete Strafe um
die Hälfte, jedoch niemals über die Dauer von zwanzig Jahren, geschärft
werden.

§ 171 [Tötung durch Verletzung der Regeln] Ist eine Tödtung oder
körperliche Verletzung mittelst vorsätzlicher Uebertretung der verein-
barten Regeln des Zweikampfes bewirkt worden, so ist der Uebertreter,
sofern nicht nach den vorhergehenden Bestimmungen eine härtere
Strafe begründet ist, nach den allgemeinen Vorschriften über das Ver-
brechen der Tödtung oder der Körperverletzung zu bestrafen.

§ 172 [Keine Anzeigepflicht von Anwesenden] Die Sekundanten
sowie die zum Zweikampfe zugezogenen Zeugen, Aerzte und Wund-
ärzte sind straflos; auch sind dieselben nicht verpflichtet, über den beab-
sichtigten oder ausgeführten Zweikampf der Staatsbehörde anders, als
auf deren Aufforderung Anzeige zu machen.

§ 173 [Straffreiheit von Kartellträgern] Die Kartellträger bleiben
straffrei, wenn sie ernstlich bemüht gewesen sind, den Zweikampf zu
verhindern.

§ 174 [Herausforderung zum Zweikampf] Wer einen Anderen zum
Zweikampfe mit einem Dritten absichtlich, insonderheit durch Bezei-
gung oder Androhung von Verachtung, anreizt, wird, wenn der Zwei-
kampf stattgefunden hat, mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei
Jahren bestraft.

Fünfzehnter Titel. Verbrechen und Vergehen wider das Leben

§ 175 [Mord] Wer vorsätzlich und mit Ueberlegung einen Menschen
tödtet, begeht einen Mord, und wird mit dem Tode bestraft.

Neben der Todesstrafe ist zugleich auf Verlust der bürgerlichen Ehre
zu erkennen, wenn der Mord an einem leiblichen Verwandten der auf-
steigenden Linie oder an dem Ehegatten begangen wird.

§ 176 [Totschlag] Wer vorsätzlich, jedoch nicht mit Ueberlegung, ei-
nen Menschen tödtet, begeht einen Todtschlag, und soll mit lebensläng-
lichem Zuchthaus bestraft werden.

§ 177 [Totschlag im Affekt] War der Todtschläger ohne eigene
Schuld durch eine ihm selbst oder seinen Angehörigen zugefügte Miß-
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handlung oder schwere Beleidigung von dem Getödteten zum Zorne
gereizt und dadurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, so
bleibt die lebenslängliche Zuchthausstrafe ausgeschlossen, und es soll
auf Gefängniß nicht unter zwei Jahren erkannt werden.

§ 178 [Totschlag bei Begehung einer anderen Straftat] Wer bei Un-
ternehmung eines Verbrechens oder Vergehens, um ein der Ausführung
desselben entgegentretendes Hinderniß zu beseitigen, oder um sich der
Ergreifung auf frischer That zu entziehen, vorsätzlich einen Menschen
tödtet, wird mit dem Tode bestraft.

§ 179 [Tötung von Verwandten aufsteigender Linie] Der Todt-
schlag an einem leiblichen Verwandten der aufsteigenden Linie wird mit
dem Tode bestraft.

§ 180 [Kindsmord] Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder
gleich nach der Geburt vorsätzlich tödtet, wird wegen Kindesmordes
mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft.

Wird die vorsätzliche Tödtung des Kindes von einer anderen Person
als der Mutter verübt, oder nimmt eine andere Person an dem Verbre-
chen des Kindesmordes Theil, so kommen gegen dieselbe die Bestim-
mungen über Mord oder Todtschlag, sowie über die Theilnahme an
diesem Verbrechen zur Anwendung.

§ 181 [Abtreibung] Eine Schwangere, welche durch äußere oder in-
nere Mittel ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tödtet,
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Derjenige, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel an-
gewendet oder verabreicht hat, wird mit der nämlichen Strafe belegt.

§ 182 [Abtreibung ohne Wissen der Schwangeren] Wer die Leibes-
frucht einer Schwangeren ohne deren Wissen oder Willen vorsätzlich
abtreibt oder tödet, wird mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren
bestraft.

Wird dadurch der Tod der Schwangeren herbeigeführt, so tritt le-
benslängliche Zuchthausstrafe ein.

§ 183 [Aussetzen Hilfloser] Wer ein Kind unter sieben Jahren oder
eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit hülflose Person aussetzt,
oder ein solches Kind oder ein solche Person, wenn sie unter seiner
Obhut stehen, in hülfloser Lage vorsätzlich verläßt, wird mit Gefängniß
nicht unter drei Monaten bestraft.



576 IV. Strafgesetzgebung im 19. Jahrhundert

Ist in Folge der Handlung der Tod der ausgesetzten oder verlassenen
Person eingetreten, so trifft den Schuldigen Zuchthaus bis zu zehn Jah-
ren.

Ist die Handlung mit dem Vorsatze zu tödten verübt, so kommen die
Strafen des Mordes oder Kindesmordes, oder des Versuches dieser Ver-
brechen zur Anwendung.

§ 184 [Fahrlässige Tötung] Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines
Menschen herbeiführt, wird mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu
zwei Jahren bestraft.

Wenn der Thäter zu der Aufmerksamkeit oder Vorsicht, welche er bei
der fahrlässigen Tödtung aus den Augen setzte, vermöge seines Amtes,
Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann derselbe
zugleich auf eine bestimmte Zeit, welche die Dauer von fünf Jahren
nicht übersteigen darf, oder für immer zu einem solchen Amte für unfä-
hig oder der Befugniß zur selbständigen Betreibung seiner Kunst oder
seines Gewerbes verlustig erklärt werden.

§ 185 [Kausalität] Bei Feststellung des Thatbestandes der Tödtung
kommt es nicht in Betracht, ob der tödtliche Erfolg einer Verletzung
durch zeitige oder zweckmäßige Hülfe hätte verhindert werden können,
oder ob eine Verletzung dieser Art in anderen Fällen durch Hülfe der
Kunst geheilt worden, ingleichen ob die Verletzung nur wegen der ei-
genthümlichen Leibesbeschaffenheit des Getödteten, oder wegen der
zufälligen Umstände, unter welchen sie zugefügt wurde, den tödtlichen
Erfolg gehabt hat.

§ 186 [Beiseiteschaffen eines Leichnams] Wer ohne Vorwissen der
Behörde einen Leichnam beerdigt oder bei Seite schafft, wird mit Geld-
buße bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu sechs Mo-
naten bestraft.

Die Strafe ist Gefängniß bis zu zwei Jahren, wenn eine Mutter den
Leichnam ihres ehelichen neugeborenen Kindes ohne Vorwissen der
Behörde beerdigt oder bei Seite schafft.

Sechszehnter Titel. Körperverletzung

§ 187 [Körperverletzung] Wer vorsätzlich einen Anderen stößt oder
schlägt, oder demselben eine andere Mißhandlung oder Verletzung des
Körpers zufügt, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so ist auf
Geldbuße bis zu dreihundert Thalern zu erkennen.
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§ 188 [Kompensation bei leichter Körperverletzung] Wenn leichte
körperliche Verletzungen oder Mißhandlungen auf der Stelle erwiedert
werden, so soll der Richter ermächtigt sein, für beide Theile oder für
einen derselben eine, der Art oder dem Maaße nach mildere Strafe, oder
gar keine Strafe eintreten zu lassen.

§ 189 [Privatklage] Wenn wegen vorsätzlich zugefügter leichter Kör-
perverletzungen oder Mißhandlungen die Privatklage erhoben ist, so
kommen die im zwölften Titel bei den Ehrverletzungen über den An-
trag auf Bestrafung und die Zurücknahme des Strafantrages gegebenen
Bestimmungen zur Anwendung.

§ 190 [Schwere Körperverletzung] Die vorsätzliche Mißhandlung
oder Körperverletzung, welche mit Ueberlegung verübt wird, ist mit
Gefängniß bis zu drei Jahren zu bestrafen.

§ 191 [Körperverletzung von Eltern oder Großeltern] Vorsätzliche,
gegen leibliche Eltern oder Großeltern verübte Mißhandlung oder Kör-
perverletzung soll Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten nach sich
ziehen.

§ 192 [Körperverletzung von Amtspersonen] Wer gegen ein Mit-
glied der Kammern, einer anderen politischen Körperschaft oder einer
öffentlichen Behörde, einen öffentlichen Beamten, einen Religionsdie-
ner, ein Mitglied der bewaffneten Macht, einen Geschworenen, einen
Zeugen oder Sachverständigen, während sie in der Ausübung ihres Be-
rufs begriffen sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf einer vorsätzli-
chen Mißhandlung oder Körperverletzung sich schuldig macht, wird
mit Gefängniß von vier Wochen bis zu drei Jahren bestraft.

§ 193 [Folgen einer schweren Körperverletzung] Hat eine vorsätzli-
che Mißhandlung oder Körperverletzung eine Krankheit oder Arbeits-
unfähigkeit von einer längeren als zwanzigtägigen Dauer zur Folge
gehabt, oder ist der Verletzte verstümmelt, oder der Sprache, des Ge-
sichts, des Gehörs oder der Zeugungsfähigkeit beraubt, oder in eine
Geisteskrankheit versetzt worden, so tritt Zuchthaus bis zu fünfzehn
Jahren ein.

§ 194 [Körperverletzung mit Todesfolge] Hat die vorsätzliche Miß-
handlung oder Körperverletzung den Tod des Verletzten zur Folge
gehabt, so ist die Strafe Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig Jahren.

§ 195 [Mehrheit von Tätern] Wenn bei einer Schlägerei oder bei ei-
nem von Mehreren verübten Angriff ein Mensch getödtet wird, oder
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eine schwere Körperverletzung (§ 193) erleidet, so ist jeder Theilnehmer
an der Schlägerei oder dem Angriff schon wegen dieser Theilnahme mit
Gefängniß nicht unter drei Monaten zu bestrafen, insofern nicht festge-
stellt wird, daß er ohne sein Verschulden hereingezogen worden ist.

Sind mehreren Theilnehmern solche Verletzungen zuzuschreiben,
welche nicht einzeln für sich, sondern nur in ihrer Gesammtheit den
Tod oder die schwere Körperverletzung zur Folge gehabt haben, so ist
jeder dieser Theilnehmer mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Die Anwendung der Gesetze gegen diejenigen, welche als Anstifter
oder Urheber eines Mordes, oder eines Todtschlages, oder einer schwe-
ren Körperverletzung, oder als Theilnehmer an diesen Verbrechen
schuldig sind, ist hierdurch nicht ausgeschlossen.

§ 196 [Körperverletzung im Affekt] War bei einer Mißhandlung
oder Körperverletzung der Thäter ohne eigene Schuld durch eine ihm
selbst oder seinen Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere
Beleidigung von dem Verletzten zum Zorne gereizt, und dadurch auf
der Stelle zur That hingerissen worden, oder wird festgestellt, daß ande-
re mildernde Umstände vorhanden sind, so ist im Falle einer schweren
Körperverletzung (§ 193) auf Gefängniß nicht unter sechs Monaten und
im Falle der Tödtung (§ 194 und § 195) auf Gefängniß nicht unter Ei-
nem Jahre zu erkennen.

Diese Ermäßigung der Strafe bleibt aber ausgeschlossen, wenn das Ver-
brechen gegen leibliche Verwandte in aufsteigender Linie begangen wird.

§ 197 [Giftbeibringung] Wer vorsätzlich einem Anderen Gift oder
andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet
sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

Hat die Handlung eine schwere Körperverletzung (§ 193) zur Folge
gehabt, so besteht die Strafe in Zuchthaus von zehn bis zu zwanzig
Jahren.

Hat die Handlung den Tod zur Folge gehabt, so tritt lebenslängliche
Zuchthausstrafe ein.

Diese Bestimmungen berühren nicht den Fall, wo der Thäter die Ab-
sicht zu tödten hatte.

§ 198 [Fahrlässige Körperverletzung] Wer durch Fahrlässigkeit ei-
nen Menschen körperlich verletzt, oder an der Gesundheit beschädigt,
soll mit Geldbuße von zehn bis zu Einhundert Thalern oder mit Ge-
fängniß bis zu Einem Jahre bestraft werden.

Diese Bestrafung soll nur auf den Antrag des Verletzten stattfinden,
insofern nicht eine schwere Körperverletzung (§ 193) vorliegt, oder die
Verletzung mit Uebertretung einer Amts- oder Berufspflicht verübt
worden ist.
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§ 199 [Kurpfuscherei] Wer, ohne vorschriftsmäßig approbirt zu sein,
gegen Belohnung, oder einem besonderen, an ihn erlassenen polizeili-
chen Verbote zuwider, die Heilung einer äußeren oder inneren Krank-
heit oder eine geburtshülfliche Handlung unternimmt, wird mit Geld-
buße von fünf bis zu fünfzig Thalern oder mit Gefängniß bis zu sechs
Monaten bestraft.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn eine solche
Handlung in einem Falle vorgenommen wird, in welchem zu dem drin-
gend nöthigen Beistande eine approbirte Medizinalperson nicht herbei-
geschafft werden kann.

§ 200 [Unterlassene ärztliche Hilfeleistung] Medizinalpersonen,
welche in Fällen einer dringenden Gefahr ohne hinreichende Ursache
ihre Hülfe verweigern, sollen mit Geldbuße von zwanzig bis zu fünf-
hundert Thalern bestraft werden.

§ 201 [Säumnis von Hebammen] Hebammen, welche verabsäumen,
einen approbirten Geburtshelfer herbeirufen zu lassen, wenn bei einer
Entbindung Umstände sich ereignen, die eine Gefahr für das Leben der
Mutter oder des Kindes besorgen lassen, oder wenn bei der Geburt die
Mutter oder das Kind das Leben einbüßt, werden mit Geldbuße bis zu
fünfzig Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

§ 202 [Verletzung von Regeln der Baukunst] Baumeister und Bau-
handwerker, welche bei der Ausführung eines Baues wider die allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt gehandelt haben, daß hier-
aus für Andere Gefahr entsteht, sollen mit Geldbuße von fünfzig bis zu
dreihundert Thalern oder mit Gefängniß von sechs Wochen bis zu sechs
Monaten bestraft werden.

Im Rückfalle können sie zugleich der Befugniß zur selbständigen Be-
treibung ihrer Kunst oder ihres Gewerbes verlustig erklärt werden.

§ 203 [Verletzung von Berufspflichten] Wenn bei einer vorsätzlich
verübten Körperverletzung der Thäter die ihm vermöge seines Amtes,
Berufes oder Gewerbes obliegenden besonderen Pflichten übertreten
hat, so soll derselbe zugleich auf eine bestimmte Zeit, welche die Dauer
von fünf Jahren nicht übersteigen darf, oder für immer zu einem solchen
Amte für unfähig, oder der Befugniß zur selbständigen Betreibung sei-
ner Kunst oder seines Gewerbes verlustig erklärt werden.

Auch bei fahrlässig verübten Körperverletzungen kann der Thäter
wegen Vernachlässigung der besodneren Amts-, Berufs- oder Ge-
werbspflichten, wenn sich derselbe im Rückfalle befindet, zugleich auf
eine bestimmte Zeit, welche die Dauer von fünf Jahren nicht übersteigen
darf, oder für immer zu einem solchen Amte für unfähig, oder der Be-
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fugniß zur selbständigen Betreibung seiner Kunst oder seines Gewerbes
verlustig erklärt werden.

Siebenzehnter Titel. Verbrechen und Vergehen wider die
persönliche Freiheit

§ 204 [Entführung wider Willen] Wer einen Menschen durch List
oder Gewalt entführt, um ihn entweder in hülfloser Lage auszusetzen,
oder ihn in Sklaverei oder Leibeigenschaft, oder in auswärtige Kriegs-
dienste oder Schiffsdienste zu bringen, begeht einen Menschenraub und
soll mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft werden.

§ 205 [Entführung Minderjähriger] Wer einen Menschen unter
sechszehn Jahren durch List oder Gewalt entführt, um ihn zum Betteln
oder zu gewinnsüchtigen oder unsittlichen Zwecken oder Beschäftigun-
gen zu gebrauchen, wird mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren bestraft.

§ 206 [Kindesraub] Wer eine minderjährige Person durch List oder
Gewalt ihren Eltern oder Vormündern entführt, wird mit Gefängniß
nicht unter Einem Jahre bestraft.

§ 207 [Frauenraub] Wer eine Frauensperson durch List oder Gewalt
entführt, um sie zur Unzucht oder zur Ehe zu bringen, wird mit Zucht-
haus bis zu zehn Jahren bestraft.

§208 [Entführung mit Willen] Wer eine minderjährige unverehe-
lichte Frauensperson mit ihrem Willen, jedoch ohne die Einwilligung
ihrer Eltern oder ihres Vormundes entführt, um sie zur Unzucht oder
zur Ehe zu bringen, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten be-
straft.

§ 209 [Nachträgliche Heirat] Hat der Entführer (§§ 207, 208) die
Entführte geheirathet, so kann gegen denselben nur auf den Antrag
derjenigen Personen verfahren werden, welche auf die Ungültigkeitser-
klärung der Ehe anzutragen befugt sind; auch darf derselbe nicht eher
verurtheilt werden, als bis die Ehe vorher für ungültig erklärt worden
ist.

§ 210 [Freiheitsberaubung] Wer vorsätzlich und widerrechtlich ei-
nen Menschen einsperrt, oder auf andere Weise des Gebrauchs der per-
sönlichen Freiheit beraubt, wird mit Gefängniß nicht unter drei Mona-
ten bestraft.
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Die Strafe ist Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren:
1) wenn für den der Freiheit Beraubten die Freiheitsentziehung oder

die ihm während derselben widerfahrene Behandlung eine schwere
Körperverletzung (§193) zur Folge gehabt hat;

2) wenn die Freiheitsberaubung über einen Monat gedauert hat;
3) wenn das Verbrechen gegen leibliche Verwandte in aufsteigender

Linie verübt worden ist.

§211 [Ausschluß von Freiheitsberaubung] Eine widerrechtliche
Freiheitsberaubung ist nicht vorhanden, wenn eine Person vorläu-
fig ergriffen und festgenommen wird, welche, bei Ausführung einer
strafbaren Handlung oder gleich nach derselben betroffen oder verfolgt,
die Flucht ergreift oder der Flucht dringend verdächtig ist, oder wenn
in einem solchen Falle Grund zu der Besorgniß vorliegt, daß die Identi-
tät der Person sonst nicht festzustellen sein werde. Der Ergriffene muß
sofort einer Polizei-Behörde oder einem anderen Beamten, welchem
nach den Gesetzen die Pflicht obliegt, Verbrechen oder Vergehen nach-
zuforschen, behufs der Bestimmung über die vorläufige Festnahme
übergeben, oder einer Wachtmannschaft zugeführt werden.

Ebenso ist eine widerrechtliche Freiheitsberaubung nicht vorhanden,
wenn die Fürsorge für einen Geisteskranken die Beschränkung seiner
Freiheit nothwendig macht. Versäumt in einem solchen Falle derjenige,
welcher diese Maaßregel trifft, der Polizeibehörde ohne Verzug von der
getroffenen Maaßregel Anzeige zu machen, so soll er mit Gefängniß bis
zu sechs Monaten oder mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern be-
straft werden.

§ 212 [Nötigung] Wer einen Anderen zu einer Handlung oder Un-
terlassung dadurch zwingt, oder zu zwingen versucht, daß er denselben
schriftlich oder mündlich mit der Verübung eines Verbrechens oder
Vergehens bedroht, hat Gefängniß bis zu einem Jahre verwirkt.

§ 213 [Schwere Nötigung] Wer einen Anderen mit Brand oder Ue-
berschwemmung bedroht, wird mit Gefängniß von zwei Monaten bis
zu Einem Jahre bestraft.

§ 214 [Hausfriedensbruch] Wenn mehrere Personen sich zusammen-
rotten und in die Wohnung, das Geschäftszimmer oder das befriedigte
Besitzthum eines Anderen, oder in abgeschlossene Räume, welche zum
öffentlichen Dienste bestimmt sind, widerrechtlich eindringen, so wer-
den dieselben mit Gefängniß von Einer Woche bis zu einem Jahre be-
straft.
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Achtzehnter Titel. Diebstahl und Unterschlagung

§ 215 [Begriff des Diebstahls] Einen Diebstahl begeht, wer eine
fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt,
dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen.

§ 216 [Strafen für Diebstahl und Diebstahlsversuch] Der Diebstahl
und der Versuch des Diebstahls wird mit Gefängniß nicht unter einem
Monate und mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen
Ehrenrechte bestraft. Der Schuldige kann zugleich unter Polizei-
Aufsicht gestellt werden.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
die Strafe bis auf eine Woche Gefängniß ermäßigt werden.

§ 217 [Qualifizierter Diebstahl] In folgenden Fällen soll die Gefäng-
nißstrafe nicht unter drei Monaten sein:

l) wenn Ackergeräthschaften oder Thiere, welche zum Ackerbau ge-
braucht werden, von dem Felde, Thiere von der Weide, Wild aus um-
zäunten Gehegen, Fische aus Teichen oder Behältern, Bienenstöcke von
dem Stande, Tuche, Linnen, Gewebe oder Garne von dem Rahmen oder
von der Bleiche gestohlen werden;

z) wenn Früchte oder andere Bodenerzeugnisse, welche bereits ge-
erndtet sind, von Feldern oder Wiesen oder aus Gärten gestohlen wer-
den;

3) wenn geschlagenes Holz aus dem Walde oder von der Ablage, oder
wenn Schwemm- oder Flößholz gestohlen wird;

4) wenn eine Person, welche für Lohn oder Kost dient, den Diebstahl
gegen ihre Herrschaft oder gegen einen Dritten verübt, welcher sich in
der Wohnung der Herrschaft befindet; ingleichen wenn ein Arbeiter,
Geselle oder Lehrling den Diebstahl in der Wohnung, der Werkstätte
oder dem Waarenlager des Meisters oder Arbeitgebers begeht, oder
wenn eine Person, welche in einer Wohnung gewöhnlich arbeitet, in
dieser Wohnung stiehlt;

5) wenn ein Gastwirth oder ein Dienstbote desselben Sachen eines
aufgenommenen Gastes, oder wenn ein aufgenommener Gast in dem
Gasthause stiehlt.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
die Strafe bis auf vierzehn Tage Gefängniß ermäßigt werden.

§ 218 [Schwerer Diebstahl] Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren und
Stellung unter Polizei-Aufsicht tritt in folgenden Fällen ein:

1) wenn aus einem zum Gottesdienste bestimmten Gebäude Gegen-
stände gestohlen werden, welche dem Gottesdienste gewidmet sind;
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i) wenn der Diebstahl in einem bewohnten Gebäude entweder zur
Nachtzeit oder von zwei oder mehreren Personen begangen wird;

3) wenn in einem Gebäude oder in einem umschlossenen Räume ver-
mittelst Einbruchs oder Einsteigens gestohlen wird;

4) wenn der Diebstahl dadurch bewirkt wird, daß zur Eröffnung eines
Gebäudes oder der Zugänge eines umschlossenen Raumes, oder zur
Eröffnung der im Innern befindlichen Thüren oder Behältnisse falsche
Schlüssel angewendet werden;

5) wenn auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem öffentlichen
Platze, einer Wasserstraße oder Eisenbahn, oder in einem Postgebäude
oder dem dazu gehörigen Hofraume, oder auf einem Eisenbahnhofe,
eine zum Reisegepäck oder zu anderen Gegenständen des Transports
gehörende Sache, mittelst Abschneidens oder Ablösens der Befesti-
gungs- oder Verwahrungsmittel oder durch Anwendung falscher
Schlüssel gestohlen wird;

6) wenn Sachen, welche eine blödsinnige Person oder ein Kind unter
zwölf Jahren an oder bei sich führt, gestohlen werden;

7) wenn der Dieb oder einer der Diebe, oder einer der Theilnehmer
am Diebstahle Waffen bei sich führt;

8) wenn zu dem Diebstahle zwei oder mehrere Personen als Urheber
oder Theilnehmer mitwirken, welche sich zur fortgesetzten Verübung
von Raub oder Diebstahl verbunden haben;

9) wenn der Diebstahl während einer Feuers- oder Wassersnoth an
den gefährdeten oder geflüchteten Sachen begangen wird.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so ist auf
Gefängniß nicht unter einem Jahre, sowie auf zeitige Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen.

§ 219 [Strafverschärfung bei Rückfall] Wer bereits zweimal oder
mehrere Male rechtskräftig durch einen Preußischen Gerichtshof wegen
Diebstahls oder Raubes verurtheilt worden ist, soll wegen neuen einfa-
chen Diebstahls (§§216 und 217) mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren
und wegen schweren Diebstahls (§ 218) mit Zuchthaus von fünf bis zu
zwanzig Jahren, sowie in beiden Fällen mit Stellung unter Polizei-
Aufsicht bestraft werden.

Die Straferhöhung tritt nicht ein, wenn seit dem Zeitpunkte, an
welchem die Strafe des zuletzt begangenen früheren Verbrechens oder
Vergehens abgebüßt oder erlassen worden ist, zehn Jahren verflossen
sind.

§ 220 [Einbruchsdiebstahl] Die strengere Strafe des in einem be-
wohnten Gebäude begangenen Diebstahls wird dadurch nicht ausge-
schlossen, daß zur Zeit desselben die Bewohner in dem Gebäude nicht
anwesend waren.
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§ 221 [Begriff der bewohnten Gebäude] Den bewohnten Gebäuden
werden gleichgestellt:

1) Schiffe, welche bewohnt werden;
2) die zum Gottesdienste bestimmten Gebäude;
3) diejenigen öffentlichen Gebäude, welche zum Geschäftsbetriebe

oder zur Aufbewahrung von Sachen bestimmt sind;
4) der zu einem bewohnten oder demselben gleichgestellten (Nr. 2

und 3) Gebäude gehörige umschlossene Raum und alle darin befindli-
chen Gebäude jeder Art.

Ein Raum ist umschlossen, wenn man in demselben nur durch den
Gebrauch von Schlüsseln oder durch Einbrechen oder Einsteigen gelan-
gen kann.

§ 222 [Begriff des Einsteigens] Einsteigen ist vorhanden, wenn der
Eintritt in Gebäude oder umschlossene Räume über Dachwerk, Thüren,
Mauern, Hecken oder andere Einfriedigungen, oder durch Fenster,
Kellerlöcher oder andere nicht zum Eingang bestimmte, unter oder über
der Erde befindliche Oeffnungen bewirkt wird.

§ 223 [Begriff des Einbruchs] Einbruch ist vorhanden:
1) wenn der Thäter mittelst Gewalt an den Einfriedigungen oder an

Gegenständen oder Vorrichtungen, welche das Eindringen verhindern,
einen vorher nicht vorhanden gewesenen oder einen verschlossenen
Eingang sich öffnet, oder eine schon vorhandene Oeffnung zum Ein-
dringen erweitert, oder sonst eine Oeffnung macht, mittelst welcher er
den Eingang zum Eindringen sich öffnet, oder auch ohne einzudringen,
den Diebstahl vollbringen kann;

2) wenn der Thäter im Innern eines Gebäudes in vorstehender Weise
Thüren, Wände, Eingänge oder Durchgänge, Schränke, Kisten oder an-
dere Behältnisse eröffnet.

§ 224 [Begriff der Nachschlüssel] Unter falschen Schlüsseln werden
verstanden: nachgemachte, veränderte oder solche Schlüssel, welche für
das Schloß, bei welchem der Thäter sie anwendet, nicht bestimmt sind,
sowie Dietriche, Haken und andere zum Oeffnen von Schlössern
brauchbare Werkzeuge.

§ 225 [Unterschlagung] Wer eine fremde bewegliche Sache, deren
Besitz oder Gewahrsam er mit der Verpflichtung erlangt hat, sie zu
verwahren, zu verwalten, zurückzugeben oder abzuliefern, zum Nacht-
heile des Eigenthümers, Besitzers oder Inhabers veräußert, verpfändet,
verbraucht oder bei Seite schafft, macht sich einer Unterschlagung
schuldig.
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§ 226 [Fundunterschlagung] Einer Unterschlagung wird es gleich
geachtet, wenn derjenige, welcher eine fremde bewegliche Sache gefun-
den oder durch Zufall in seinen Gewahrsam bekommen hat, dieselbe
zum Nachtheile des Eigenthümers, Besitzers oder Inhabers veräußert,
verpfändet, verbraucht oder bei Seite schafft, oder die Gewahrsam der-
selben der Obrigkeit wider besseres Wissen ableugnet.

§ 227 [Strafen] Die Unterschlagung, sowie der Versuch der Unter-
schlagung wird mit Gefängniß nicht unter Einem Monate und mit zeiti-
ger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
die Strafe bis auf Einen Tag Gefängniß ermäßigt werden.

§ 228 [Familiendiebstahl und Familienunterschlagung] Entwen-
dungen oder Unterschlagungen, welche von Eltern oder Großeltern
gegen ihre Kinder oder Enkel, oder von einem Ehegatten gegen den
anderen begangen werden, sollen nicht bestraft werden.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf andere Personen,
welche als Theilnehmer oder Hehler schuldig sind.

§ 229 [Verfolgung auf Antrag] Wer sich eines Diebstahls oder einer
Unterschlagung gegen Eltern oder Großeltern, Stiefeltern oder Stief-
kinder, gegen Schwiegereltern oder Schwiegerkinder, gegen Geschwi-
ster, ingleichen gegen Pflegeeltern, Vormünder oder Erzieher schul-
dig macht, ist nur auf Antrag des Verletzten zur Untersuchung zu zie-
hen.

Neunzehnter Titel. Raub und Erpressung

§ 230 [Begriff des Raubes] Einen Raub begeht, wer mit Gewalt gegen
eine Person, oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib oder Leben, eine fremde bewegliche Sache einem Ande-
ren in der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen.

Wer, bei einem Diebstahl auf frischer That betroffen, gegen eine Per-
son Gewalt verübt oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib
oder Leben anwendet, um sich im Besitze des gestohlenen Gutes zu
erhalten, ist einem Räuber gleich zu achten.

§ 231 [Strafe und Polizeiaufsicht] Der Raub wird mit Zuchthaus von
fünf bis zu fünfzehn Jahren, sowie mit Stellung unter Polizei-Aufsicht
bestraft.

§ 232 [Schwerer Raub] Der Raub wird mit Zuchthaus von zehn bis
zu zwanzig Jahren, sowie mit Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft;
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1) wenn der Räuber oder einer der Räuber oder Theilnehmer am
Raube Waffen bei sich führt;

2) wenn zu dem Raube zwei oder mehrere Personen als Urheber oder
Theilnehmer mitwirken, welche sich zur fortgesetzten Verübung von
Raub oder Diebstahl verbunden haben;

3) wenn der Raub auf einem öffentlichen Wege oder Platze verübt
wird.

§ 233 [Strafverschärfung] Der Raub wird mit lebenslänglichem
Zuchthaus bestraft:

1) wenn der Räuber schon einmal wegen Raubes oder gewaltsamer
Erpressung durch einen Preußischen Gerichtshof rechtkräftig ver-
urtheilt worden ist; der § 60 findet hier keine Anwendung;

2) wenn bei dem Raube ein Mensch gemartert oder verstümmelt, der
Sprache, des Gesichts, des Gehörs oder der Zeugungsfähigkeit beraubt,
oder durch Mißhandlung oder Körperverletzung in eine Geisteskrank-
heit versetzt, oder länger als zwanzig Tage krank oder arbeitsunfähig
geworden ist;

3) wenn bei dem Raube der Tod eines Menschen durch Mißhandlung
oder Körperverletzung verursacht ist.

§ 234 [Erpressung] Wer, um sich oder Dritten einen rechtswidrigen
Vortheil zu verschaffen, einen Anderen zu einer Handlung oder Unter-
lassung dadurch zwingt oder zu zwingen versucht, daß er denselben
schriftlich oder mündlich mit der Verübung eines Verbrechens oder
Vergehens bedroht, macht sich der Erpressung schuldig.

§ 235 [Strafen] Die Erpressung wird mit Gefängniß nicht unter drei
Monaten und zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen
Ehrenrechte bestraft. Der Schuldige kann zugleich unter Polizei-
Aufsicht gestellt werden.

Besteht das angedrohte Verbrechen in Mord, Brandstiftung oder Ver-
ursachung einer Ueberschwemmung, so wird der Thäter mit Zuchthaus
bis zu fünf Jahren und Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft.

§ 236 [Schwere Erpressung] Geschieht die Erpressung durch Dro-
hungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, oder durch
Gewalt gegen eine Person, so ist der Thäter gleich einem Räuber
(§§ 231, 232, 233) zu bestrafen.

Zwanzigster Titel. Hehlerei

§ 237 [Einfache Hehlerei] Wer Sachen, von denen er weiß, daß sie ge-
stohlen, unterschlagen oder mittelst anderer Verbrechen oder Vergehen
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erlangt sind, ankauft, zum Pfände nimmt oder verheimlicht, ingleichen
wer Personen, die sich eines Diebstahls, einer Unterschlagung oder eins
ähnlichen Verbrechens oder Vergehens schuldig gemacht haben, in Be-
ziehung auf das ihm bekannte Verbrechen oder Vergehen um seines
eigenen Vortheils willen begünstigt, ist mit Gefängniß nicht unter Ei-
nem Monate und mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerli-
chen Ehrenrechte zu bestrafen; auch kann derselbe zugleich unter Poli-
zei-Aufsicht gestellt werden.

Wird festgstellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
die Strafe bis auf Eine Woche Gefängniß ermäßigt werden.

§ 238 [Schwere Hehlerei] Wer Sachen, von denen er weiß, daß sie
von einem Raube oder einer dem Raube gleich zu achtenden Erpressung
(§ 236) oder einem schweren Diebstahle (§ 218) herrühren, zum Pfände
nimmt oder verheimlicht, ingleichen wer Personen, die sich eines der
genannten Verbrechen schuldig gemacht haben, in Beziehung auf das
verübte und ihm bekannte Verbrechen um seines eigenen Vortheils
willen begünstigt, ist mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und Stellung
unter Polizei-Aufsicht zu bestrafen.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so ist auf
Gefängniß nicht unter Einem Jahre, sowie auf zeitige Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen.

§ 239 [Gewerbsmäßige Hehlerei] Wer die Hehlerei (§§ 237 und 238)
gewohnheitsmäßig betreibt, soll mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren
und Stellung unter Polizei-Aufsicht bestraft werden.

§ 240 [Rückfall] Wer bereits zweimal oder mehrere Male rechtkräftig
durch einen Preußischen Gerichtshof wegen Hehlerei verurtheilt wor-
den ist, soll, wenn er sich von Neuem der einfachen Heierei (§237)
schuldig macht, mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren, und wenn er sich
der schweren Hehlerei (§ 238) schuldig macht, mit Zuchthaus von fünf
bis zu zwanzig Jahren, sowie in beiden Fällen mit Stellung unter Poli-
zei-Aufsicht bestraft werden.

Die Straferhöhung tritt nicht ein, wenn seit dem Zeitpunkte, an wel-
chem die Strafe des zuletzt begangenen früheren Verbrechens oder Ver-
gehens abgebüßt oder erlassen worden ist, zehn Jahre verflossen sind.

Einundzwanzigster Titel. Betrug

§ 241 [Begriff des Betruges] Wer in gewinnsüchtiger Absicht das
Vermögen eines Anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorbringen
falscher oder durch Entstellen oder Unterdrücken wahrer Thatsachen
einen Irrthum erregt, begeht einen Betrug.
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§ 242 [Strafen für Betrug und versuchten Betrug] Der Betrug, so-
wie der Versuch des Betruges wird mit Gefängniß nicht unter Einem
Monate und zugleich mit Geldbuße von fünfzig bis zu Eintausend Tha-
lern, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen
Ehrenrechte bestraft.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
die Strafe bis auf Eine Woche Gefängniß oder auch auf bloße Geldbuße
von mindestens fünf Thalern ermäßigt werden.

§ 243 [Maß-, Münz-, Siegel- und Grenzzeichenbetrug] Mit Ge-
fängniß nicht unter drei Monaten und zugleich mit Geldbuße von fünf-
zig bis zu Eintausend Thalern, sowie mit zeitiger Untersagung der Aus-
übung der bürgerlichen Ehrenrechte wird bestraft:

l) wer sich wissentlich unrichtiger, zum Messen oder Wiegen be-
stimmter Werkzeuge zum Nachtheile eines Anderen bedient;

z) wer einen Ankäufer von Gold oder Silber über die Eigenschaften
dieser Waare hintergeht, indem er ihm geringhaltigeres Gold oder Silber
für vollhaltigeres verkauft;

3) wer ächte, zum Umlauf bestimmte Metallgeldstücke durch Be-
schneiden, Abfeilen oder auf andere Art verringert und als vollgültig
ausgiebt oder auszugeben versucht;

4) wer solche verringerte Münzen gewohnheitsmäßig oder im Einver-
ständnisse mit dem, welcher sie verringert hat, als vollgültig ausgiebt
oder auszugeben versucht;

5) wer Geldpakete, die mit einem öffentlichen Siegel verschlossen und
mit Angabe des Inhaltes versehen sind, zu ihrem vollen Inhalte ausgiebt
oder auszugeben versucht, obgleich er weiß, daß sie eröffnet und ihr
Inhalt verringert worden;

6) wer Grenzsteine oder andere zur Bezeichnung einer Grenze oder
des Wasserstandes bestimmte Merkmale zum Nachtheile eines Anderen
wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, verrückt oder fälschlich
setzt;

7) wer Urkunden, welche ihm entweder gar nicht, oder nicht aus-
schließlich gehören, zum Nachtheile eines Anderen vernichtet, beschä-
digt oder unterdrückt.

§ 244 [Versicherungsbetrug] Wer in betrügerischer Absicht eine ge-
gen Feuersgefahr versicherte Sache in Brand setzt, oder ein Schiff, wel-
ches als solches oder in seiner Ladung versichert ist, sinken oder stran-
den macht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit
Geldbuße von Einhundert bis zu zweitausend Thalern bestraft.

§ 245 [Polizeiaufsicht] In allen Fällen des Betruges (§§ 241 bis 244)
kann auf Stellung unter Polizei-Aufsicht erkannt werden.
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Zweiundzwanzigster Titel. Untreue

§ 246 [Arten der Untreue] Wegen Untreue werden mit Gefängniß
nicht unter drei Monaten, sowie mit zeitiger Untersagung der Aus-
übung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft:

l) Vormünder, Kuratoren, Sequester, Testaments-Exekutoren und
Verwalter von Stiftungen, wenn sie vorsätzlich zum Nachtheile der
ihrer Aufsicht anvertrauten Personen oder Sachen handeln;

z) Mäkler, Güterbestätiger, Schaffner und andere Gewerbtreibende,
welche zur Betreibung ihres Gewerbes von der Obrigkeit besonders
verpflichtet sind, wenn sie bei den ihnen übertragenen Geschäften vor-
sätzlich diejenigen benachtheiligen, deren Geschäfte sie besorgen.

Wird die Untreue in der Absicht verübt, sich oder Anderen Gewinn
zu verschafffen, so soll neben der Freiheitsstrafe zugleich auf Geldbuße
von fünfzig bis zu Eintausend Thalern erkannt werden.

Ist durch die Handlung eine härtere Strafe begründet, so tritt nach
den Grundsätzen des § 5 5 diese härtere Strafe ein.

Dreiundzwanzigster Titel. Urkundenfälschung

§ 247 [Urkundenfälschung] Wer in der Absicht, sich oder Anderen
Gewinn zu verschaffen oder Anderen Schaden zuzufügen, eine Urkun-
de verfälscht oder fälschlich anfertigt, und von derselben zum Zwecke
der Täuschung Gebrauch macht, begeht eine Urkundenfälschung.

Unter Urkunde ist jede Schrift zu verstehen, welche zum Beweise von
Verträgen, Verfügungen, Verpflichtungen, Befreiungen oder überhaupt
von Rechten oder Rechtsverhältnissen von Erheblichkeit ist.

§ 248 [Blankofälschung] Einer Urkundenfälschung wird es gleich ge-
achtet, wenn Jemand in der Absicht, sich oder Anderen Gewinn zu
verschaffen oder Anderen Schaden zuzufügen, ein mit der Unterschrift
eines Anderen versehenes Papier ohne dessen Willen ausfüllt und von
einer solchen Urkunde Gebrauch macht.

§ 249 [Gebrauch von Falschurkunden] Wer von einer falschen oder
verfälschten Urkunde, wissend, daß sie falsch oder verfälscht ist, in der
Absicht Gebrauch macht, sich oder Anderen Gewinn zu verschaffen
oder Anderen Schaden zuzufügen, wird dem Fälscher gleich gedacht.

§ 250 [Strafen für einfache Urkundenfälschung] Die Urkundenfäl-
schung wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren und zugleich mit Geld-
buße von fünfzig bis zu Eintausend Thalern bestraft.
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§ 251 [Strafen für schwere Urkundenfälschung] Die Urkundenfäl-
schung wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit Geld-
buße von Einhundert bis zu zweitausend Thalern bestraft, wenn das
Verbrechen eine der folgenden Arten von Urkunden zum Gegenstande
hat:

1) Urkunden, welche mit der Unterschrift des Königs oder mit dem
Königlichen Insiegel ausgefertigt sind;

2) Urkunden, welche von Staatsbehörden, Gemeinden oder Korpora-
tionen des Inlandes oder Auslandes, von inländischen oder ausländi-
schen Beamten, oder von solchen Personen, welche nach den Gesetzen
des Inlandes oder Auslandes öffentlichen Glauben haben, aufgenom-
men, ausgefertigt oder beglaubigt werden;

3) Bücher, Register, Kataster oder Inventarien, welche unter amtli-
chem Glauben geführt werden;

4) Verfügungen von Todeswegen;
5) Wechsel.

§ 252 [Falschbeurkundung] Wer in der Absicht, sich oder Anderen
Gewinn zu verschaffen oder Anderen Schaden zuzufügen, bewirkt, daß
Verhandlungen, Erklärungen oder Thatsachen, welche für echt oder
Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden,
Büchern oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkundet wer-
den, während sie gar nicht oder in anderer Weise oder von anderen
Personen abgegeben oder geschehen sind, wird mit Zuchthaus bis zu
zehn Jahren und zugleich mit Geldbuße von Einhundert bis zu zweitau-
send Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher zum Nachtheil eines Ande-
ren von solchen falschen Beurkundungen, wissend, daß sie falsch sind,
Gebrauch macht.

§ 253 [Fälschung von Stempelpapier] Wer unächtes Stempelpapier
anfertigt, oder achtes Stempelpapier verfälscht, ingleichen wer wissent-
lich von falschem oder verfälschtem Stempelpapier Gebrauch macht,
wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, sowie mit zeitiger Unter-
sagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

Eine gleiche Strafe hat derjenige verwirkt, welcher sich einer dieser
Handlungen in Beziehung auf Postfreimarken oder gestempelte Brief-
couverts schuldig macht.

§ 254 [Paßfälschung] Mit Gefängniß von Einer Woche bis zu drei
Monaten wird bestraft:

1) wer einen falschen Reisepaß anfertigt, einen ächten Reisepaß ver-
fälscht, oder von einem falschen oder verfälschten Reisepasse wissent-
lich Gebrauch macht;
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z) wer sich einen Reisepaß auf einen falschen Namen ausstellen läßt,
von einem auf einen anderen Namen ausgestellten Reisepasse, als sei er
für ihn ausgestellt, wissentlich Gebrauch macht, einen für ihn ausge-
stellten Reisepaß einem Anderen zum Gebrauche überläßt oder als
Zeuge dazu mitwirkt, daß ein Reisepaß unter falschem Namen verab-
folgt wird.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die vorstehend bezeichneten Handlun-
gen in Beziehung auf Wanderbücher oder sonstige Legitimationspapie-
re, welche die Stelle der Reisepässe vertreten, begangen werden.

§ 255 [Fälschung öffentlicher Zeugnisse] Mit Gefängniß von vier-
zehn Tagen bis zu sechs Monaten wird bestraft:

1) wer unter dem Namen eines Beamten oder einer Behörde ein
Zeugniß über gute Aufführung, Armuth oder sonstige Umstände anfer-
tigt, welche geeignet sind, die darin bezeichnete Person dem Wohlwol-
len Anderer zu empfehlen und ihr Unterkommen oder Unterstützung
zu verschaffen;

2) wer ein ursprünglich achtes Zeugniß dieser Art verfälscht, um es
für eine andere Person, als für welche es ausgestellt war, passend zu
machen;

3) wer von einem derartigen falschen oder verfälschten Zeugnisse wis-
sentlich Gebrauch macht.

§ 256 [Fälschung von Gesundheitszeugnissen] Wer unter dem Na-
men eines Arztes, Wundarztes oder einer anderen Medizinalperson ein
Zeugniß über seinen oder eines Anderen Gesundheitszustand ausstellt,
und davon zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesell-
schaften Gebrauch macht, wird mit Gefängniß von Einem Monate bis
zu Einem Jahre bestraft; auch kann gegen denselben auf zeitige Untersa-
gung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 257 [Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse] Aerzte, Wund-
ärzte oder andere Medizinalpersonen, welche unrichtige Zeugnisse über
den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauche bei einer
Behörde oder Versicherungsgesellschaft wider besseres Wissen ausstel-
len, werden mit Gefängniß von drei bis zu achtzehn Monaten, sowie mit
zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte be-
straft.

§ 258 [Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse] Wer, um eine
Behörde oder reine Versicherungsgesellschaft über seinen oder eines
Anderen Gesundheitszustand zu täuschen, von einem Zeugnisse der in
den §§256 und 257 erwähnten Art Gebrauch macht, wird mit Gefäng-
niß von Einem Monate bis zu Einem Jahre bestraft; auch kann gegen
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denselben auf zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Eh-
renrechte erkannt werden.

Vierundzwanzigster Titel. Bankerutt

§ 259 [Betrügerischer Bankrott] Handelsleute, Schiffsrheder und
Fabrikbesitzer, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, werden, als des
betrüglichen Bankerutts schuldig, mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren
bestraft:

1) wenn sie ihr Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder bei
Seite geschafft haben;

2) wenn sie Schulden oder Rechtsgeschäfte anerkannt oder aufgestellt
haben, welche ganz oder theilweise erdichtet sind:

3) wenn sie in der Absicht, ihre Gläubiger zu benachtheiligen, Han-
delsbücher zu führen unterlassen haben, obgleich deren Führung ge-
setzlich vorgeschrieben, oder nach der Beschaffenheit ihres Geschäfts
erforderlich war;

4) wenn sie in gleicher Absicht ihre Handelsbücher verheimlicht oder
vernichtet oder so geführt oder verändert haben, daß dieselben keine
Uebersicht des Vermögenszustandes gewähren.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so ist die
Strafe Gefängniß nicht unter drei Monaten; zugleich kann auf zeitige
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer-
den.

§ 260 [Gläubigerbenachteiligung] Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren
wird bestraft:

1) wer im Interesse eines Handelsmannes, Schiffsrheders oder Fabrik-
besitzers, welcher seine Zahlungen eingestellt hat, dessen Vermögen
ganz oder theilweise verheimlicht oder bei Seite geschafft hat;

2) wer im Interesse eines solchen Gemeinschuldners, oder um sich
oder Anderen Vortheil zu verschaffen, erdichtete Forderungen im eige-
nen Namen oder durch zwischengeschobene Personen geltend gemacht
hat. Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so ist
die Strafe Gefängniß nicht unter drei Monaten; zugleich kann auf zeitige
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer-
den.

Hat der Thäter im Einverständnisse mit dem Gemeinschuldner ge-
handelt, so kommen die allgemeinen Vorschriften über die Theilnahme
an Verbrechen zur Anwendung.

§ 261 [Strafen für einfachen Bankrott] Handelsleute, Schiffsrhe-
der und Fabrikbesitzer, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, wer-
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den wegen einfachen Bankerutts mit Gefängniß bis zu zwei Jahren be-
straft:

1) wenn sie durch Ausschweifungen, Aufwand, Spiel oder Dif-
ferenzhandel mit Waaren oder Börsen-Effekten übermäßige Summen
verbraucht haben oder schuldig geworden sind.

2) wenn sie Handelsbücher zu führen unterlassen haben, obgleich de-
ren Führung gesetzlich vorgeschrieben oder nach der Beschaffenheit
ihres Geschäfts erforderlich war, oder wenn sie diese Handelsbücher
verheimlicht oder vernichtet oder so unordentlich geführt haben, daß
dieselben keine Uebersicht des Vermögenszustandes gewähren;

3) wenn sie unterlassen haben, die Bilanz ihres Vermögens jährlich zu
ziehen, obgleich dies gesetzlich vorgeschrieben oder nach der Beschaf-
fenheit ihres Geschäfts erforderlich war;

4) wenn sie, obgleich das Vermögen nach der letzten Bilanz nicht die
Hälfte der Schulden deckte, neue Schulden gemacht oder Waaren oder
Kreditpapiere unter dem Werthe verkauft haben.

§ 262 [Anwendung auf Makler und Notare] Wenn Mäkler oder
Notarien Handelsgeschäfte betreiben, so sollen dieselben, im Falle sie
ihre Zahlungen einstellen und der in diesem Titel erwähnten Handlun-
gen schuldig sind, denselben Strafen, wie Handelsleute, unterliegen.

Fünfundzwanzigster Titel. Strafbarer Eigennutz

§ 263 [Kreditwucher] Wer sich von seinen Schuldnern höhere Zinsen,
als die Gesetze zulassen, vorbedingt oder zahlen läßt und entweder diese
Ueberschreitung gewohnheitsmäßig betreibt oder das Geschäft so ein-
kleidet, daß dadurch die Gesetzwidrigkeit versteckt wird, ist wegen Wu-
chers mit Gefängniß von drei Monaten bis zu Einem Jahre und zugleich
mit Geldbuße von fünfzig bis zu Eintausend Thalern, sowie mit zeitiger
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu bestrafen.

§ 264 [Unbefugte Pfandleihe] Wer ohne Erlaubniß der Behörde ge-
werbsmäßig auf Pfänder leiht, wird mit Gefängniß von Einer Woche bis
zu zwei Monaten bestraft.

§ 265 [Unbefugter Gebrauch von Pfandsachen] Oeffentliche
Pfandleiher, welche die von ihnen in Pfand genommenen Gegenstände
unbefugt in Gebrauch nehmen, werden mit Gefängniß von Einem Mo-
nate bis zu Einem Jahre und zugleich mit Geldbuße von zwanzig bis zu
fünfhundert Thalern bestraft.

§ 266 [Verbotenes Glücksspiel] Wer vom Hazardspiele ein Gewerbe
macht, soll mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren und
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zugleich mit Geldbuße von Einhundert bis zu zweitausend Thalern,
sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehren-
rechte bestraft werden.

Ist der Angeschuldigte ein Ausländer, so kann zugleich auf Landes-
verweisung erkannt werden.

§ 267 [Verbotene Gestattung von Glücksspielen] Inhaber öffentli-
cher Versammlungsörter, welche Hazardspiele an diesen Orten gestat-
ten oder zur Verheimlichung solcher Spiele mitwirken, sind mit Geld-
buße von zwanzig bis zu fünfhundert Thalern zu bestrafen.

Im zweiten Rückfalle ist zugleich auf den Verlust der Befugniß zum
selbständigen Betriebe des Gewerbes zu erkennen.

§ 268 [Unbefugte Lotterieveranstaltung] Wer ohne obrigkeitliche
Erlaubniß öffentliche Lotterien veranstaltet, wird mit Geldbuße bis zu
fünfhundert Thalern bestraft.

Den Lotterien sind hierbei alle öffentlich veranstaltete Ausspielungen
beweglicher oder unbeweglicher Sachen gleich zu achten.

§ 269 [Warenfälschung] Wer Waaren oder deren Verpackung fälsch-
lich mit dem Namen oder der Firma und mit dem Wohn- oder Fabri-
korte eines inländischen Fabrik-Unternehmers, Produzenten oder
Kaufmanns bezeichnet, oder wissentlich dergleichen fälschlich bezeich-
nete Waaren in den Verkehr bringt, soll mit Geldbuße von fünfzig bis
zu eintausend Thalern, und im Rückfalle zugleich mit Gefängniß bis zu
sechs Monaten bestraft werden.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Handlung gegen die Angehörigen
eines fremden Staates gerichtet ist, in welchem nach publizirten Verträ-
gen oder Gesetzen die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

Die Strafe wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß bei der Waarenbe-
zeichnung der Name oder die Firma, und der Wohn- oder Fabrikort mit
geringen Abänderungen wiedergegeben werden, welche nur durch An-
wendung besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden können.

§ 270 [Nötigung bei Versteigerung] Wer Andere vom Mitbieten
oder Weiterbieten bei den von öffentlichen Behörden oder Beamten
vorgenommenen Versteigerungen, dieselben mögen Verkäufe, Ver-
pachtungen, Lieferungen, Unternehmungen oder Geschäfte irgend
einer Art betreffen, durch Gewalt oder Drohung, oder durch Zusiche-
rung oder Gewährung eines Vortheils abhält, wird mit Geldbuße bis zu
dreihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

§ 271 [Verletzung fremder Rechte] Wer seine eigene bewegliche Sa-
che dem Nutznießer, Pfandgläubiger oder demjenigen, welchem an der
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Sache das Zurückbehaltungsrecht zusteht, in rechtswidriger Absicht
wegnimmt oder wegzunehmen versucht, wird mit Gefängniß von Einer
Woche bis zu drei Jahren bestraft; auch kann gegen denselben auf zeitige
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer-
den.

Die Bestimmungen der §§ 228 und 229 finden hier gleichfalls Anwen-
dung.

§ 272 [Pfandkehr] Wer Sachen, welche durch die zuständigen Behör-
den oder Beamten gegen ihn gepfändet oder in Beschlag genommen
worden sind, vorsätzlich ganz oder theilweise der Pfändung oder Be-
schlagnahme entzieht, bei Seite schafft, verbringt oder zerstört, wird mit
Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Mit der nämlichen Strafe werden bestraft:
1) der Ehegatte des Gepfändeten, dessen Verwandte oder Verschwä-

gerte in auf- oder absteigender Linie, welche mit Kenntniß der Pfän-
dung oder Beschlagnahme sich einer der gedachten Handlungen schul-
dig machen;

2) der von der Behörde oder dem Beamten bestellte Hüter, welcher
im Interesse des Gepfändeten eine der gedachten Handlungen selbst
verübt, oder, daß sie von einem Dritten verübt wird, gestattet;

3) ein Dritter, welcher im Interesse des Gepfändeten, mit Kenntniß
der Pfändung oder Beschlagnahme, eine der gedachten Handlungen
verübt.

§ 273 [Unbefugte Fischerei] Wer unberechtigt fischt oder krebst, soll
mit Geldbuße bis zu fünfzig Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei
Monaten bestraft werden.

Die polizeilichen Bestimmungen der besonderen Fischerei-Ordnun-
gen werden dadurch nicht berührt.

§ 274 [Wilderei] Wer auf seinem eigenen Grundstücke, auf dem die
Jagd an einen Dritten verpachtet ist, oder auf dem ein Jäger für gemein-
schaftliche Rechnung der bei einem Jagdbezirke betheiligten Grundbe-
sitzer die Jagd zu beschießen hat, ohne Einwilligung des Jagdpächters
oder der Gemeindebehörde jagt, oder wer auf fremden Grundstücken,
ohne eine Berechtigung dazu zu haben, die Jagd ausübt, wird mit Geld-
buße bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Mona-
ten bestraft.

§ 275 [Schwere Wilderei] Die Strafe kann bis zu sechs Monaten er-
höht werden, wenn dem Wilde nicht mit Schießgewehr oder Hunden,
sondern mit Schlingen, Netzen, Fallen oder anderen Vorrichtungen
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nachgestellt, oder wenn das Vergehen während der gesetzlichen Schon-
zeit oder in Wäldern oder zur Nachtzeit oder gemeinschaftlich von zwei
oder mehreren Personen begangen wird.

§ 276 [Gewerbsmäßige Wilderei] Wird das Vergehen (§ 274 und
§ 275) gewerbsmäßig betrieben, so tritt Gefängniß nicht unter drei Mo-
naten, sowie zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Eh-
renrechte ein. Zugleich ist auf Stellung unter Polizei-Aufsicht zu erken-
nen.

§ 277 [Beschlagnahme von Wildereigerät] Das Gewehr, das Jagdge-
räth und die Hunde, welche der Thäter bei dem unberechtigten Jagen
bei sich geführt hat, ingleichen die im § 275 erwähnten Schlingen, Net-
ze, Fallen oder anderen Vorrichtungen sind dem Fiskus im Strafurtheile
zuzusprechen, ohne Unterschied, ob sie dem Angeschuldigten gehören
oder nicht.

§ 278 [Konterbande] Reisende oder Schiffsleute, welche ohne Vor-
wissen des Schiffers, ingleichen Schiffer, welche ohne Vorwissen des
Rheders Gegenstände an Bord nehmen, welche das Schiff gefährden,
indem sie dessen Konfiskation oder Beschlagnahme veranlassen können,
sind mit Gefängniß bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

§ 279 [Heuerhinterziehung] Ein Schiffsmann, der mit der empfange-
nen Heuer entläuft oder sich verborgen hält, um sich dem übernomme-
nen Dienste zu entziehen, soll mit Gefängniß bis zu Einem Jahre be-
straft werden.

Es macht hierbei keinen Unterschied, ob das Vergehen im Inlande
oder im Auslande begangen ist.

§ 280 [Bruch des Briefgeheimnisses] Wer versiegelte Briefe oder andere
versiegelte Urkunden, die nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmt sind,
vorsätzlich und unbefugterweise eröffnet, soll mit Geldbuße bis zu Ein-
hundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft wer-
den.

Sechsundzwanzigster Titel. Vermögens-Beschädigung

§ 281 [Einfache Sachbeschädigung] Wer vorsätzlich und rechtswid-
rig fremde Sachen beschädigt oder zerstört, wird mit Gefängniß bis zu
zwei Jahren bestraft.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so ist auf
Geldbuße bis zu fünfzig Thalern zu erkennen.
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§ 282 [Schwere Sachbeschädigung] Wer Gegenstände der Verehrung
einer im Staate bestehenden Religions-Gesellschaft, oder Sachen, die
dem Gottesdienste gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche Denk-
mäler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes,
welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich
aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen
oder zur Verschönerung öffentlicher Wege oder Anlagen dienen, vor-
sätzlich zerstört oder beschädigt, wird mit Gefängniß nicht unter vier-
zehn Tagen bestraft. Auch kann auf zeitige Untersagung der Ausübung
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 283 [Beschädigung öffentlicher Bauwerke] Wer vorsätzlich ein
Gebäude, ein Schiff, eine Brücke, einen Damm, eine gebaute Straße, eine
Eisenbahn oder ein sonstiges Bauwerk, welche fremdes Eigenthum sind,
ganz oder theilweise zerstört, soll mit Gefängniß nicht unter zwei Mo-
naten bestraft werden.

§ 284 [Plünderung] Wenn sich mehrere Personen zusammenrotten
und bewegliche oder unbeweglichen Sachen eines Anderen plündern,
verwüsten oder zerstören, so werden dieselben mit Zuchthaus bis zu
fünfzehn Jahren bestraft; zugleich kann auf Stellung unter Polizei-
Aufsicht erkannt werden.

Siebenundzwanzigster Titel. Gemeingefährliche Verbrechen
und Vergehen

§ 285 [Brandstiftung mit Todesfolge] Wegen Brandstiftung wird mit
zehnjähriger bis lebenslänglicher Zuchthausstrafe, und wenn durch den
Brand ein Mensch das Leben verloren hat, mit dem Tode bestraft:

1) wer vorsätzlich ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hütte, welche
zur Wohnung von Menschen dienen, oder ein zum Gottesdienste be-
stimmtes Gebäude in Brand setzt:

2) wer vorsätzlich ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hütte, welche
zeitweise zum Aufenthalt von Menschen dienen, zu einer Zeit in Brand
setzt, in welcher darin Menschen sich aufzuhalten pflegen:

3) wer vorsätzlich Eisenbahnwagen, Bergwerke oder andere zum
Aufenthalt von Menschen zeitweise dienende Räumlichkeiten zu einer
Zeit in Brand setzt, zu welcher sich Menschen darin aufzuhalten pfle-
gen.

In allen diesen Fällen macht es keinen Unterschied, ob die in Brand
gesetzten Gegenstände im Eigenthum des Thäters sind oder nicht.

§286 [Brandstiftung] Wer vorsätzlich Schiffe, Gebäude, Hütten,
Bergwerke, Magazine, Vorräthe von landwirthschaftlichen Erzeugnis-
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sen, Bau- oder Brenn-Materialien, Früchte auf dem Felde, Waldungen
oder Torfmoore, welche fremdes Eigenthum sind, in Brand steckt, wird
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 287 [Herbeiführung von Brandgefahr] Wer vorsätzlich eigene
oder fremde Sachen, welche vermöge ihrer Beschaffenheit und Lage
geeignet sind, den in den §§ 285 und 286 genannten Gegenständen das
Feuer mitzutheilen, in Brand setzt, soll ebenso bestraft werden, wie
derjenige, welcher jene Gegenstände unmittelbar in Brand setzt.

§ 288 [Fahrlässige Brandstiftung] Wer durch Fahrlässigkeit einen
Brand der in den §§ 285 bis 287 erwähnten Art verursacht, wird mit
Gefängniß bis zu sechs Monaten, und wenn durch den Brand ein
Mensch das Leben verloren hat, mit Gefängniß von zwei Monaten bis
zu zwei Jahren bestraft.

§ 289 [Herbeiführung von Explosionen] Die in den §§ 285 bis 288
bestimmten Strafen kommen nach den dort aufgestellten Unterschei-
dungen auch gegen denjenigen zur Anwendung, welcher durch Ge-
brauch von Pulver oder anderen explodirenden Stoffen Gebäude, Hüt-
ten, Schiffe, Magazine oder andere Räumlichkeiten zerstört.

§ 290 [Überschwemmung mit Todesfolge] Wer mit Gefahr für das
Leben Anderer vorsätzlich eine Ueberschwemmung verursacht, soll mit
zehnjähriger bis lebenslänglicher Zuchthausstrafe, und wenn in Folge
der Ueberschwemmung ein Mensch das Leben verliert, mit dem Tode
bestraft werden.

§ 291 [Gemeingefährdung durch Überschwemmung] Wer mit ge-
meiner Gefahr für das Eigenthum, jedoch nicht mit Gefahr für das Le-
ben Anderer, vorsätzlich eine Ueberschwemmung verursacht, soll mit
Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft werden.

§ 292 [Notstand] Gegen den, welcher eine solche Ueberschwem-
mung (§ 290 und § 291) vorsätzlich, aber nur in der Absicht verursacht,
sein Eigenthum vor Gefahr zu schützen, soll auf Gefängniß nicht unter
zwei Jahren erkannt werden.

§ 293 [Fahrlässige Überschwemmung] Wer eine Ueberschwemmung
durch Fahrlässigkeit verursacht, wird mit Gefängniß bis zu sechs Mo-
naten, und wenn in Folge der Ueberschwemmung ein Mensch das Le-
ben verloren hat, mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren
bestraft.



8. Preußisches Strafgesetzbuch von 1851 599

§ 294 [Transportgefährdung] Wer vorsätzlich an Eisenbahnanlagen,
deren Transportmitteln oder anderem Zubehör solche Beschädigungen
verübt, oder auf der Fahrbahn durch Aufstellen, Hinlegen oder Hin-
werfen von Gegenständen, oder durch Verrückung von Schienen oder
auf andere Weise solche Hindernisse bereitet, daß dadurch der Trans-
port auf der Bahn in Gefahr gesetzt wird, hat Zuchthaus bis zu zehn
Jahren verwirkt.

Hat die Handlung die schwere Körperverletzung eines Menschen
(§ 193) zur Folge gehabt, so tritt Zuchthausstrafe von zehn bis zu zwan-
zig Jahren, und hat in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verlo-
ren, die Todesstrafe ein.

§ 295 [Fahrlässige Eisenbahngefährdung] Wer fahrlässigerweise
durch Handlungen der im § 294 bezeichneten Art den Transport auf
einer Eisenbahn in Gefahr setzt, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jah-
re, und wenn dadurch ein Mensch das Leben verloren hat, mit Gefäng-
niß von zwei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.

Eine gleiche Strafe haben die zur Leitung der Eisenbahnfahrten und
zur Aufsicht über die Bahn und den Transportbetrieb angestellten Per-
sonen (Eisenbahnbeamten) verwirkt, wenn sie durch Vernachlässigung
der ihnen obliegenden Pflichten einen Transport in Gefahr setzen.

§ 296 [Störung des Fernmeldebetriebes] Wer gegen eine Te-
legraphenanstalt des Staates oder einer Eisenbahn-Gesellschaft vorsätz-
lich Handlungen verübt, welche die Benutzung dieser Anstalt zu ihren
Zwecken verhindern oder stören, wird mit Gefängniß von drei Monaten
bis zu drei Jahren bestraft.

Handlungen dieser Art sind insbesondere: die Wegnahme, Zerstörung
oder Beschädigung der Drahtleitung, der Apparate und sonstigen Zube-
hörungen der Telegraphenanlagen, die Verbindung fremdartiger Gegen-
stände mit der Drahtleitung, die Fälschung der durch den Telegraphen
gegebenen Zeichen, die Verhinderung der Wiederherstellung einer zer-
störten oder beschädigten Telegraphenanlage, die Verhinderung der bei
der Telegraphenanlage angestellten Personen in ihrem Dienstberufe.

§ 297 [Störung des Fernmeldebetriebes mit Gesundheitsschaden]
Ist in Folge der vorsätzlich verhinderten oder gestörten Benutzung der
Telegraphenanstalten ein Mensch am Körper oder an der Gesundheit
beschädigt worden, so trifft den Schuldigen Zuchthaus bis zu zehn Jah-
ren, und wenn ein Mensch das Leben verloren hat, Zuchthaus von zehn
bis zu zwanzig Jahren.

§ 298 [Fahrlässige Störung des Fernmeldebetriebes] Wer gegen eine
Telegraphenanstalt des Staates oder einer Eisenbahn-Gesellschaft fahr-
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lässigerweise Handlungen verübt, welche die Benutzung dieser Anstalt
zu ihrem Zwecke verhindern oder stören, wird mit Gefängniß bis zu
sechs Monaten, und wenn dadurch ein Mensch das Leben verloren hat,
mit Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Eine gleiche Strafe haben die zur Beaufsichtigung und Bedienung der
Telegraphenanstalten und ihrer Zubehörungen angestellten Personen
(Telegraphenbeamten) verwirkt, wenn sie durch Vernachlässigung der
ihnen obliegenden Pflichten die Benutzung der Anstalt verhindern oder
stören.

§ 299 [Dienstunfähigerklärung von Eisenbahn- und Telegraphen-
bediensteten] Eisenbahnbeamte und Telegraphenbeamte, welche wegen
eines der in den §§ 294 bis 298 bezeichneten Verbrechen oder Vergehen
verurtheilt werden, sollen zugleich zu einer Beschäftigung im Eisen-
bahn- und Telegraphen-Dienste für unfähig erklärt werden.

§ 300 [Sofortige Entlassung] Die Vorsteher einer Eisenbahngesell-
schaft, sowie die Vorsteher der Telegraphenanstalt einer Eisenbahnge-
sellschaft, welche die Entfernung des verurtheilten Beamten nach der
Mittheilung des rechtskräftigen Erkenntnisses nicht sogleich bewirken,
sollen mit einer Geldbuße von zehn bis zu Einhundert Thalern oder mit
einer Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten bestraft werden.

Gleiche Strafe trifft den für unfähig erklärten Eisenbahn- oder Tele-
graphen-Beamten, wenn er sich nachher bei einer Eisenbahn- oder Tele-
graphen-Anstalt wieder anstellen läßt, sowie diejenigen, welche ihn
wieder angestellt haben, obwohl denselben die Unfähigkeitserklärung
bekannt war.

§ 301 [Beschädigung von Wasserbauten] Wer vorsätzlich Wasser-
leitungen, Schleusen, Wehre, Deiche, Dämme oder andere Wasserbau-
ten, oder Brücken, Fähren, Wege oder Schutzwehre zerstört oder be-
schädigt, oder wer in schiffbaren Strömen, Flüssen oder Kanälen das
Fahrwasser stört, und durch eine dieser Handlungen Gefahr für das
Leben oder die Gesundheit Anderer herbeiführt, wird mit Gefängniß
nicht unter drei Monaten bestraft.

Hat in Folge einer dieser Handlungen ein Mensch eine schwere Kör-
perverletzung (§ 193) erlitten, so tritt Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren,
und hat in Folge einer dieser Handlungen ein Mensch das Leben verlo-
ren, zehnjährige bis lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

Liegt einer solchen Handlung Fahrlässigkeit zum Grunde, und ist da-
durch ein Schaden entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Mona-
ten, und wenn in Folge derselben ein Mensch das Leben verloren hat,
auf Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.
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§ 302 [Zerstörung von Schiffahrtszeichen] Wer vorsätzlich die zur
Sicherung der Schiffahrt bestimmten Feuerzeichen oder andere zu die-
sem Zwecke aufgestellte Zeichen zerstört, wegschafft oder unbrauchbar
macht, oder dergleichen Feuerzeichen auslöscht, oder falsche Zeichen,
welche geeignet sind, die Schiffahrt unsicher zu machen, aufstellt, insbe-
sondere zur Nachtzeit auf der Strandhöhe Feuer anzündet, welches die
Schiffahrt zu gefährden geeignet ist, wird mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren bestraft.

Ist in Folge der Handlung ein Schiff bestrandet, so tritt Zuchthaus
von zehn bis zu zwanzig Jahren, und hat dadurch ein Mensch das Leben
verloren, die Todesstrafe ein.

Liegt der Handlung Fahrlässigkeit zum Grunde, und ist dadurch ein
Schaden entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Monaten, und
wenn in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren hat, auf
Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.

§ 303 [Herbeiführung einer Havarie] Wer vorsätzlich die Strandung
oder das Sinken eines Schiffes bewirkt, und dadurch Gefahr für das
Leben eines Anderen herbeiführt, wird mit Zuchthaus von zehn bis zu
zwanzig Jahren, und wenn in Folge der Handlung ein Mensch das Le-
ben verloren hat, mit dem Tode bestraft.

Liegt der Handlung Fahrlässigkeit zum Grunde, und ist dadurch ein
Schaden entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Monaten, und
wenn in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren hat, auf
Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.

§ 304 [Brunnen- und Lebensmittelvergiftung] Wer vorsätzlich
Brunnen oder Wasserbehälter, welche zum Gebrauche Anderer dienen,
oder Waaren, welche zum öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche be-
stimmt sind, vergiftet, oder denselben Stoffe beimischt, von denen ihm
bekannt ist, daß sie die menschliche Gesundheit zu zerstören geeig-
net sind, ingleichen wer solche vergiftete oder mit gefährlichen Stoffen
vermischte Sachen wissentlich und mit Verschweigung dieser Eigen-
schaft verkauft oder feilhält, wird mit Zuchthaus von fünfzehn Jahren
bestraft.

Hat in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren, so tritt
die Todesstrafe ein.

Liegt der Handlung Fahrlässigkeit zum Grunde, und ist dadurch ein
Schaden entstanden, so ist auf Gefängniß bis zu sechs Monaten, und
wenn in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren hat, auf
Gefängniß von zwei Monaten bis zu zwei Jahren zu erkennen.

§ 305 [Polizeiaufsicht] Gegen diejenigen, welche wegen eines der in
den §§ 285, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 297, 301, 302, 303, 304 genann-
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ten Verbrechen zu zeitiger Zuchthausstrafe verurtheilt werden, kann
zugleich auf Stellung unter Polizei-Aufsicht erkannt werden.

§ 306 [Mißachtung von Quarantänevorschriften] Wer die Absper-
rungs- oder Aufsichts-Maaßregeln oder Einfuhrverbote, welche von der
Regierung zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens einer anstek-
kenden Krankheit angeordnet worden sind, übertritt, wird mit Gefäng-
niß bis zu zwei Jähen bestraft.

Ist in Folge der Uebertretung ein Mensch von der ansteckenden
Krankheit ergriffen worden, so tritt Gefängniß von zwei Monaten bis
zu drei Jahren ein.

§ 307 [Mißachtung von Viehseuchenvorschriften] Wer die Absper-
rungs- oder Aufsichts-Maaßregeln oder Einfuhrverbote, welche von der
Regierung zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens von Vieh-
seuchen angeordnet worden sind, übertritt, wird mit Gefängniß bis zu
Einem Jahre bestraft.

Ist in Folge der Uebertretung Vieh von der Seuche ergriffen worden,
so tritt Gefängniß von Einem Monate bis zu zwei Jahren ein.

§ 308 [Nichterfüllung öffentlicher Lieferverträge] Wer die mit einer
öffentlichen Behörde geschlossenen Lieferungsverträge über Bedürf-
nisse des Heeres zur Zeit eines Krieges, oder über die Zufuhr von Le-
bensmitteln zur Abwendung oder Beseitigung eines Nothstandes, vor-
sätzlich entweder nicht zur bestimmten Zeit, oder nicht in der vorbe-
dungenen Weise erfüllt, soll mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten
bestraft werden; auch kann gegen denselben auf zeitige Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Liegt der Nichterfüllung des Vertrages Fahrlässigkeit zum Grunde,
und ist ein Schaden dadurch wirklich entstanden, so ist auf Gefängniß
bis zu zwei Jahren zu erkennen.

Dieselben Strafen finden auch gegen die Unterlieferanten, Agenten
und Bevollmächtigten des Lieferanten Anwendung, welche mit Kennt-
niß des Zwecks der Lieferung das Unterbleiben derselben vorsätzlich
oder aus Fahrlässigkeit verursachen.

Achtundzwanzigster Titel. Verbrechen und Vergehen im Amte

§ 309 [Einfache passive Bestechung] Ein Beamter, welcher für eine
in sein Amt einschlagende, an sich nicht pflichtwidrige Handlung oder
Unterlassung Geschenke oder andere Vortheile annimmt, fordert oder
sich versprechen läßt, zu denen er gesetzlich nicht berechtigt ist, wird
mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu
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sechs Monaten bestraft, und zur Herausgabe des Empfangenen oder des
Werths desselben an den Fiskus verurtheilt; es kann zugleich auf zeitige
Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

§ 310 [Schwere passive Bestechung] Ein Beamter oder Schiedsrich-
ter, welcher für eine Handlung oder Unterlassung, die eine Verletzung
einer amtlichen Pflicht enthält, Geschenke oder andere Vortheile an-
nimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird mit Zuchthaus bis zu
fünf Jahren bestraft, und zur Herausgabe des Empfangenen oder des
Werths desselben an den Fiskus verurtheilt.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so soll
auf Gefängniß nicht unter sechs Monaten und zugleich auf zeitige Un-
fähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

§311 [Schwere aktive Bestechung] Wer durch Anbieten, Verspre-
chen oder Gewähren von Geschenken oder anderen Vortheilen einen
Beamten, ein Mitglied der bewaffneten Macht oder einen Schiedsrichter
zu einer Handlung oder Unterlassung, die eine Verletzung einer amtli-
chen Pflicht enthält, bestimmt oder zu bestimmen versucht, wird mit
Gefängniß bestraft; es kann zugleich auf zeitige Untersagung der Aus-
übung der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Die zum Zwecke der Bestechung gegebenen Geschenke oder der
Werth derselben sind dem Fiskus im Urtheile zuzusprechen.

§ 312 [Richterbestechung] Hat sich ein Richter in einem Strafverfah-
ren, welches ein Verbrechen oder Vergehen betrifft, zu Gunsten oder
zum Nachtheile des Angeschuldigten bestechen lassen, so soll derselbe
mit Zuchthaus bestraft werden.

Gleiche Strafe wie den Richter trifft denjenigen, welcher den Richter
besticht oder zu bestechen versucht.

§ 313 [Geschenkannahme durch Geschworene] Ein Geschworener,
welcher in einer Sache, in welcher er Verrichtungen als Geschworener
auszuüben hat, Geschenke annimmt, wird mit Zuchthaus bestraft. Glei-
che Strafe trifft denjenigen, welcher den Geschworenen zu diesem Ver-
brechen verleitet oder zu verleiten versucht.

Die gegebenen Geschenke oder der Werth derselben sind dem Fiskus
im Urtheile zuzusprechen.

§ 314 [Amtsmißbrauch] Ein Beamter, welcher bei der Leitung oder
Entscheidung von Rechtssachen vorsätzlich, zur Begünstigung oder
Benachtheiligung einer Partei, sich einer Ungerechtigkeit schuldig
macht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.
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Zu gleicher Strafe ist ein Schiedsrichter zu verurtheilen, welcher bei
der ihm übertragenen Leitung oder Entscheidung von Rechtsstreitig-
keiten vorsätzlich, zur Begünstigung oder Benachtheiligung einer Partei,
sich einer Ungerechtigkeit schuldig macht.

§ 315 [Nötigung unter Mißbrauch der Amtsgewalt] Ein Beamter,
welcher seine Amtsgewalt mißbraucht, um Jemand zu einer Handlung,
Duldung oder Unterlassung widerrechtlich zu nöthigen, wird mit Ge-
fängniß nicht unter Einem Monate bestraft; zugleich kann auf zeitige
Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

§ 316 [Körperverletzung im Amt] Ein Beamter, welcher in Aus-
übung oder in Veranlassung der Ausübung seines Amtes vorsätzlich
Mißhandlungen oder Körperverletzungen verübt oder verüben läßt,
wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft; auch kann gegen
denselben auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt
werden.

Ist die Mißhandlung oder Körperverletzung eine schwere (§ 193), und
findet keiner der im § 196 vorgesehenen Milderungsgründe statt, so tritt
Zuchthaus nicht unter drei Jahren ein.

§ 317 [Rechtswidrige Verhaftung] Ein Beamter, welcher mit Vorsatz
eine rechtswidrige Verhaftung oder vorläufige Ergreifung und Festnah-
me vornimmt oder vornehmen läßt, oder die Dauer der Haft verlängert,
wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft; auch kann gegen
denselben auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt
werden.

Die Strafe ist Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren:
1) wenn für den der Freiheit Beraubten die Freiheitsentziehung oder

die ihm während derselben widerfahrene Behandlung eine schwere
Körperverletzung (§ 193) zur Folge gehabt hat;

2) wenn die Freiheitsentziehung rechtswidrig über Einen Monat ge-
dauert hat.

§ 318 [Hausfriedensbruch im Amt] Ein Beamter, welcher mit Vor-
satz rechtswidrig in eine Wohnung eindringt, soll mit Geldbuße bis zu
Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu zwei Monaten bestraft
werden.

§ 319 [Aussagenerpressung] Wenn ein Beamter in einer strafgericht-
lichen Untersuchung Zwangsmittel anwendet oder anwenden läßt, um
Geständnisse oder Aussagen zu erpressen, so wird derselbe mit Zucht-
haus bis zu fünf Jahren bestraft.
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§ 320 [Verfolgung Unschuldiger] Ein Beamter, welcher vorsätzlich
zum Nachtheile einer Person, deren Unschuld ihm bekannt ist, die Er-
öffnung oder Fortsetzung einer strafgerichtlichen Untersuchung bean-
tragt oder beschließt, soll mit Zuchthaus bestraft werden.

Eine gleiche Strafe trifft den Beamten, welcher vorsätzlich eine Strafe
vollstrecken läßt, die entweder gar nicht, oder nicht in dem Maaße, wie
er sie vollstrecken läßt, rechtskräftig ausgesprochen ist.

Ist im letzteren Falle die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so
tritt Gefängniß bis zu Einem Jahre ein; auch kann gegen den Beamten
auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

§ 321 [Strafvereitelung] Ein Beamter, welcher vermöge seines Amtes
bei Ausübung der Strafgewalt oder bei Vollstreckung der Strafe mitzu-
wirken hat, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft, wenn er in
der Absicht, Jemanden der gesetzlichen Strafe rechtswidrig zu entzie-
hen, die Verfolgung einer strafbaren Handlung unterläßt, eine Hand-
lung oder Unterlassung begeht, welche geeignet ist, eine Freisprechung
oder eine dem Gesetze nicht entsprechende Bestrafung zu bewirken,
oder die Vollstreckung der ausgesprochenen Strafe nicht betreibt, oder
eine gelindere als die erkannte Strafe zur Vollstreckung bringt.

Wird festgestellt, daß mildernde Umstände vorhanden sind, so tritt
Gefängniß bis zu zwei Jahren ein; auch kann auf zeitige Unfähigkeit zu
öffentlichen Aemtern erkannt werden.

§ 322 [Entweichenlassen von Gefangenen] Ein Beamter, welchem
die Aufbewahrung, Begleitung oder Bewachung eines Gefangenen an-
vertraut ist, wird im Falle der Entweichung oder Befreiung des Gefan-
genen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft, wenn er dieselbe vor-
sätzlich bewirkt oder befördert hat.

Ist die Entweichung nur durch Fahrlässigkeit befördert oder erleich-
tert worden, so tritt Gefängniß bis zu sechs Monaten ein; auch kann auf
zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.

§ 323 [Falschbeurkundung im Amt] Ein Beamter, welcher, um sich
oder Anderen Gewinn zu verschaffen, oder um Anderen zu schaden,
Urkunden, deren Aufnahme oder Ausstellung ihm vermöge seines Am-
tes obliegt, unrichtig aufnimmt oder ausstellt, oder ächte Urkunden,
welche ihm vermöge seines Amtes anvertraut worden oder zugänglich
sind, verfälscht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich
mit Geldbuße von Einhundert bis zu zweitausend Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe hat ein Beamter verwirkt, welcher in gleicher Absicht
die ihm amtlich anvertrauten oder zugänglichen Urkunden beschädigt,
vernichtet oder bei Seite schafft.
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§ 324 [Unterschlagung im Amt] Ein Beamter, welcher Gelder oder
andere Sachen, die er in amtlicher Eigenschaft empfangen oder in Ge-
wahrsam hat, unterschlägt oder zu unterschlagen versucht, wird mit
Gefängniß nicht unter sechs Monaten, sowie mit zeitiger Untersagung
der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.

§ 325 [Fälschung von Rechnungsunterlagen] Sind in Beziehung auf
die Unterschlagung die zur Eintragung oder Kontrolle der Einnahmen
oder Ausgaben bestimmten Rechnungen, Register oder Bücher unrich-
tig geführt, verfälscht oder unterdrückt, oder sind unrichtige Abschlüsse
oder Auszüge aus diesen Rechnungen, Registern oder Büchern, oder
unrichtige Belege zu denselben vorgelegt, oder ist auf den Fässern,
Beuteln oder Paketen der Geldinhalt fälschlich bezeichnet, so ist die
Strafe Zuchthaus von drei bis zu zehn Jahren.

§ 326 [Rechtswidrige Gebührenerhöhung] Ein Beamter, welcher
Gebühren oder andere Vergütungen für amtliche Verrichtungen zu
seinem Vortheile zu erheben hat, wird, wenn er Gebühren oder Vergü-
tungen erhebt oder zu erheben versucht, von denen er weiß, daß die
Zahlenden sie gar nicht oder nur in geringerem Ertrage verschulden, mit
Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu Einem
Jahre bestraft; es kann zugleich auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen
Aemtern erkannt werden.

§ 327 [Rechtswidrige Abgabenerhebung] Ein Beamter, welcher
Steuern, Gebühren oder andere Abgaben für eine öffentliche Kasse zu
erheben hat, wird, wenn er Abgaben, von denen er weiß, daß der Zah-
lende sie gar nicht oder nur in geringerem Betrage verschuldet, erhebt
und das rechtswidrig Erhobene ganz oder zum Theil nicht zur Kasse
bringt, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft; auch kann
gegen denselben auf zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern er-
kannt werden.

Eine gleiche Strafe hat ein Beamter verwirkt, welcher bei amtlichen
Ausgaben an Geld oder Naturalien dem Empfänger vorsätzlich und
rechtswidrig Abzüge macht und die Ausgaben als vollständig geleistet in
Rechnung stellt.

§ 328 [Strafbare Brief- und Paketöffnung] Ein Postbeamter, welcher
die der Post anvertrauten Briefe und Pakete in anderen als den im Ge-
setz vorgesehenen Fällen eröffnet oder unterdrückt, oder einem Ande-
ren bei einer solchen Handlung wissentlich Hülfe leistet, wird mit Ge-
fängniß nicht unter drei Monaten bestraft; auch soll gegen denselben auf
zeitige Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern erkannt werden.
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§ 329 [Parteiverrat] Ein gerichtlicher Anwalt oder ein anderer
Rechtsbeistand, welcher bei den ihm vermöge seiner amtlichen Eigen-
schaft anvertrauten Angelegenheiten in derselben Rechtssache beiden
Parteien durch Rath oder Beistand pflichtwidrig dient, wird mit Ge-
fängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Handelt derselbe vorsätzlich im Einverständniß mit der Gegenpartei
zum Nachtheil seines Klienten, so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren
ein.

§ 330 [Verleiten und Dulden von Straftaten im Amt] Ein Amtsvor-
gesetzter, welcher seine Untergebenen zu einem Verbrechen oder Ver-
gehen im Amte vorsätzlich verleitet oder zu verleiten versucht, oder ein
solches Verbrechen oder Vergehen seiner Untergebenen wissentlich
geschehen läßt, soll zu der auf dieses Verbrechen oder Vergehen ange-
drohten Strafe verurtheilt werden; in allen Fällen ist zugleich auf zeitige
Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern zu erkennen.

Dieselbe Bestimmung findet auch auf einen Beamten Anwendung,
welchem eine Aufsicht oder Kontrolle über die Amtsgeschäfte eines
Mitbeamten übertragen ist, sofern das von diesem letzeren Beamten
verübte Verbrechen oder Vergehen die zur Aufsicht oder Kontrolle
gehörenden Geschäfte betrifft.

§ 331 [Anwendung auf unmittelbare und mittelbare Beamte] Die
Vorschriften dieses Titels finden Anwendung auf alle öffentliche Beam-
te, sie mögen in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste stehen,
auf Lebenszeit oder nur zeitweise oder vorläufig angestellt sein, einen
Diensteid geleistet haben oder nicht.

Nehmen Personen, welche keine Beamte sind, an einem der in diesem
Titel bezeichneten Verbrechen oder Vergehen Theil, so sollen, soweit
keine Ausnahmen bestimmt sind, die allgemeinen Grundsätze über
Theilnahme gelten. Auf den im § 309 vorgesehenen Fall findet diese
Bestimmung keine Anwendung.

Dritter Theil. Von den Uebertretungen

Erster Titel. Von der Bestrafung der Uebertretungen
im Allgemeinen

§ 332 [Übertretungen] Als Uebertretungen sind nur solche Hand-
lungen oder Unterlassungen zu bestrafen, welche durch Gesetze oder
gesetzlich erlassene Verordnungen der Behörden unter Strafe gestellt
sind.
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§ 333 [Strafen] Die Strafen der Uebertretungen sind folgende:
1) polizeiliche Gefängnißstrafe,
2) Geldbuße,
3) Konfiskation einzelner Gegenstände.

§ 334 [Polizeiliche Gefängnisstrafe] Die polizeiliche Gefängnißstrafe
besteht, insofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt (§341), in
einfacher Freiheitsentziehung; die Dauer derselben beträgt mindestens
Einen Tag, zu vierundzwanzig Stunden gerechnet, und höchstens sechs
Wochen.

§ 335 [Geldbußen] Das niedrigste Maaß der Geldbuße ist zehn Sil-
bergroschen, das höchste Maaß derselben fünfzig Thaler.

An die Stelle einer Geldbuße, welche wegen Unvermögens des Ver-
urtheilten nicht beigetrieben werden kann, soll Gefängnißstrafe treten.

Die Dauer derselben soll vom Richter so bestimmt werden, daß der
Betrag von zehn Silbergroschen bis zu zwei Thalern einer Gefängniß-
strafe von Einem Tage gleich geachtet wird. Die Gefängnißstrafe darf
auch in diesem Falle niemals die Dauer von sechs Wochen übersteigen.

§ 336 [Strafloser Versuch] Der Versuch einer Uebertretung ist straf-
los.

Wegen Rückfalls findet eine Erhöhung der Strafe über das höchste
Maaß nicht statt.

§ 337 [Idealkonkurrenz] Wenn eine und dieselbe Handlung die
Merkmale mehrerer Uebertretungen in sich vereinigt, so kommt das
Strafgesetz zur Anwendung, welches die schwerste Strafe androht.

§ 338 [Realkonkurrenz] Hat Jemand mehrere Uebertretungen be-
gangen, so kommen die sämmtlichen dadurch begründeten Strafen zur
Anwendung.

Die Strafe einer Uebertretung wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß
der Thäter außer der Uebertretung auch noch Verbrechen oder Verge-
hen begangen hat.

§ 339 [Verjährung] Die Uebertretungen verjähren, soweit nicht das
Gesetz ein Anderes bestimmt (§ 343), in drei Monaten von dem Tage
gerechnet, an welchem sie begangen sind.

Wenn die Verjährung unterbrochen wird, die Untersuchung aber
nicht zur rechtskräftigen Verurtheilung führt, so beginnt eine neue
Verjährung nach der letzten gerichtlichen Handlung.

Jeder Antrag und jede sonstige Handlung der Staatsanwaltschaft, so-
wie jeder Beschluß und jede sonstige Handlung des Richters, welche die
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Eröffnung, Fortsetzung oder Beendigung der Untersuchung betrifft,
unterbricht die Verjährung.

Zweiter Titel. Uebertretungen in Beziehung
auf die Sicherheit des Staates und die öffentliche Ordnung

§ 340 [Verstoß gegen öffentliche Anordnungen und Vorschriften]
Mit Geldbuße bis zu fünfzig Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Wo-
chen wird bestraft:

l) wer ohne besondere Erlaubniß Risse von Festungen oder einzelnen
Festungswerken aufnimmt;

z) wer außerhalb seines Gewerbebetriebes heimlich oder wider das
Verbot der Behörde Vorräthe von Waffen oder Munition aufsammelt;

3) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde Stempel, Siegel, Sti-
che, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung von Metall-
oder Papiergeld, oder von solchen Papieren, welch nach § 124 dem Pa-
piergelde gleich geachtet werden, oder von Stempelpapier, öffentlichen
Bescheinigungen oder Beglaubigungen dienen können, anfertigt, oder an
einen Anderen, als die Behörde, verabfolgt;

4) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde den Abdruck der in
Nr. 3 genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen, oder
irgendeinen Druck von Formularen zu den daselbst bezeichneten öf-
fentlichen Papieren, Beglaubigungen oder Bescheinigungen unternimmt
oder Abdrucke an einen Anderen, als die Behörde, verabfolgt;

5) wer Waaren-Empfehlungskarten, Ankündigungen, Etiquettes oder
andere Drucksachen, welche in der Form oder Verzierung dem Papier-
gelde oder den dem Papiergelde nach § 124 gleich geachteten Papieren
ähnlich sind, anfertigt oder verbreitet, oder wer Stempel, Stiche, Platten
oder andere Formen, welche zur Anfertigung von solchen Drucksachen
dienen können, anfertigt;

6) wer ohne Genehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe- und
Wittwenkassen oder andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten
errichtet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines Einkaufsgeldes
oder gegen Leistung von Geldbeiträgen, beim Eintritt gewisser Bedin-
gungen oder Termine, Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten;

7) wer bei Unglücksfällen oder bei einer gemeinen Gefahr oder Noth,
von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hülfe aufgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene
Gefahr genügen kann;

8) wer den gegen die Störung der Feier der Sonn- und Festtage erlas-
senen Anordnungen zuwiderhandelt;

9) wer ungebührlicher Weise ruhestörenden Lärm erregt oder groben
Unfug verübt;
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10) wer öffentlich Thiere boshaft quält oder roh mißhandelt;
11) wer an öffentlichen Wegen oder Plätzen oder in öffentlichen Ver-

sammlungsorten Hazardspiele hält.
In den Fällen der Nummern 1, 2, 3, 4, 5 ist die Konfiskation der er-

wähnten Risse von Festungen oder Festungswerken, der Vorräthe von
Waffen oder Munition, der Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder anderen
Formen, der Abdrucke, oder der auf dem Spieltisch und in der Bank
befindlichen Gelder im Urtheile auszusprechen.

§ 341 [Bettelei] Wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder
ausschickt, oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht unterge-
ben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, vom Betteln abzu-
halten unterläßt, wird mit Gefängniß bis zu sechs Wochen bestraft.

Der Verurtheilte kann in der Gefangenenanstalt auf angemessene
Weise beschäftigt werden.

§ 342 [Mißachtung der Sperrstunde] Wer in Schankstuben oder an
öffentlichen Vergnügungsorten zu einer von der Polizei verbotenen
Zeit, ungeachtet der Wirth, sein Stellvertreter oder ein Polizeibeamter
ihn zum Fortgehen aufgefordert hat, verweilt, ist mit Geldbuße bis zu
fünf Thalern zu bestrafen.

Die Wirthe, welche das Verweilen ihrer Gäste zu einer von der Poli-
zei verbotenen Zeit dulden, haben Geldbuße bis zu zwanzig Thalern
oder Gefängniß bis zu vierzehn Tagen verwirkt.

Dritter Titel. Uebertretungen in Beziehung auf die persönliche
Sicherheit, Ehre und Freiheit

§ 343 [Beleidigung] Wer einen Anderen beleidigt, wird mit Geldbuße
bis zu fünfzig Tahlern oder Gefängniß bis zu sechs Wochen bestraft.

Eine Beleidigung verjährt in sechs Monaten.
Die Bestrafung einer Beleidigung erfolgt nur auf Antrag; dieser kann

nicht mehr erhoben werden, wenn von dem Zeitpunkte, an welchem der
zum Antrag Berechtigte von der Beleidigung und von der Person des
Beleidigers Kenntniß erhalten hat, drei Monate ohne Rüge verflossen
sind.

Im Uebrigen kommen die im dreizehnten Titel des zweiten Theils
§§ 153, 160, 161, 162 gegebenen Bestimmungen auch hier zur Anwen-
dung.

§ 344 [Verkehrsgefährdung] Mit Geldbuße bis zu zwanzig Thalern
oder Gefängniß bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:
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1) wer in Städten oder Dörfern übermäßig schnell fährt oder reitet,
oder auf öffentlichen Straßen oder Plätzen der Städte oder Dörfer mit
gemeiner Gefahr Pferde einfährt oder zureitet;

2) wer auf öffentlichen Straßen oder Wegen das Vorbeifahren Ande-
rer muthwillig verhindert;

3) wer in Städten mit Schlitten ohne feste Deichsel oder ohne Geläute
oder Schelle fährt;

4) wer Thiere in Städten oder Dörfern, auf öffentlichen Straßen oder
Plätzen, oder an anderen Orten, wo sie durch Ausreißen, Schlagen oder
auf andere Weise Schaden anrichten können, mit Vernachlässigung der
erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln stehen läßt oder führt;

5) wer Steine oder andere harte Körper oder Unrath gegen fremde
Häuser, Gebäude oder Einschließungen, oder in Gärten oder einge-
schlossene Räume, oder auf Pferde oder andere Zug- oder Lastthiere
wirft;

6) wer nach einer öffentlichen Straße oder nach Orten hinaus, wo
Menschen zu verkehren pflegen, Sachen, durch deren Umstürzen oder
Herabfallen Jemand beschädigt werden kann, ohne gehörige Befestigung
aufstellt oder aufhängt, oder Sachen auf eine Weise ausgießt oder aus-
wirft, daß dadurch die Vorübergehenden beschädigt oder verunreinigt
werden können;

7) wer auf öffentlichen Straßen oder Plätzen Gegenstände, welche den
freien Verkehr hindern, aufstellt, hinlegt oder liegen läßt;

8) wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit
und Ruhe auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erlassenen
Polizeiverordnungen übertritt.

§ 345 [Verstoß gegen polizeiliche Anordnungen] Mit Geldbuße
bis zu fünfzig Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Wochen wird be-
straft:

1) wer den polizeilichen Anordnungen über voreilige Beerdigungen
entgegen handelt;

2) wer ohne polizeiliche Erlaubniß Gift oder Arzeneien, soweit deren
Handel nicht durch besondere Verordnungen freigegeben ist, zubereitet,
verkauft oder sonst an Andere überläßt;

3) wer ohne besondere Erlaubniß Schießpulver oder andere explo-
dirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet oder feilhält;

4) wer bei der Aufbewahrung oder bei dem Transporte von Giftwaa-
ren, Schießpulver oder anderen explodirenden Stoffen oder Feuerwer-
ken, oder bei Ausübung der Befugniß zur Zubereitung oder Feilhaltung
dieser Gegenstände, sowie der Arzeneien, die deshalb ergangenen Ver-
ordnungen nicht befolgt;

5) wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Eßwaaren feil-
hält;
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6) wer ohne polizeiliche Erlaubniß an bewohnten oder von Menschen
besuchten Orten Selbstgeschosse, Schlageisen oder Fußangeln legt, oder
an solchen Orten mit Feuergewehr oder anderem Schießwerkzeug
schießt;

7) wer Stoß-, Hieb- oder Schußwaffen, welche in Stöcken oder
Röhren oder in ähnlicher Weise verborgen sind, feilhält oder mit sich
führt;

8) wer ohne polizeiliche Erlaubniß gefährliche wilde Thiere hält, oder
wilde oder bösartige Thiere frei herumlaufen läßt, oder in Ansehung
ihrer die erforderlichen Vorsichtsmaaßregeln zur Verhütung von Be-
schädigungen unterläßt.

9) wer auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, auf Höfen,
in Häusern oder überhaupt an Orten, wo Menschen hinkommen,
Brunnen, Keller, Gruben, Oeffnungen oder Abhänge dergestalt unver-
deckt oder unverwahrt läßt, daß daraus Gefahr für Andere entstehen
kann;

10) wer der polizeilichen Aufforderung, Gebäude, welche den Ein-
sturz drohen, auszubessern oder niederzureißen keine Folge leistet;

11) wer Bauten und Reparaturen von Gebäuden, Brunnen, Brücken,
Schleusen oder anderen Bauwerken vornimmt, ohne die von der Polizei
angeordneten oder sonst erforderlichen Sicherungsmaaßregeln zu tref-
fen;

12) wer als Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker einen Bau oder
eine Reparatur, wozu die polizeiliche Genehmigung erforderlich ist,
ohne diese Genehmigung oder mit eigenmächtiger Abweichung von
dem durch die Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder ausführen
läßt.

In den Fällen der Nummern 2, 3, 4, 5,6 und 7 ist die Konfiskation des
Gifts, der Arzeneien, des Schießpulvers oder der anderen explodirenden
Stife oder Feuerwerke, der verfälschten oder verdorbenen Getränke
oder Eßwaaren, ingleichen der Selbstgeschosse, Schlageisen oder Fußan-
geln, sowie der verbotenen Waffen im Urtheile auszusprechen.

§ 346 [Hausfriedensbruch und Menschengefährdung] Mit Geldbu-
ße bis zu fünfzig Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Wochen wird
bestraft:

1) wer in die Wohnung, das Geschäftszimmer oder das befriedigte Be-
sitzthum eines Anderen, oder in abgeschlossene Räume, welche zum
öffentlichen Dienste bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder,
wenn er ohne Befugniß darin verweilt, auf geschehene Aufforderung
sich nicht entfernt;

2) wer Hunde auf Menschen hetzt;
3) wer vorsätzlich Steine oder andere harte Körper oder Unrath auf

Menschen wirft.
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Vierther Titel. Uebertretungen in Beziehung auf das Vermögen

§ 347 [Allgemeine Sachgefährdung] Mit Geldbuße bis zu zwanzig
Thalern oder mit Gefängniß bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

1) wer das Raupen, insofern dies durch gesetzliche oder polizeiliche
Anordnungen geboten ist, unterläßt;

2) wer den polizeilichen Anordnungen über die Schließung der Wein-
berge entgegen handelt;

3) wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerstätte errichtet
oder eine bereits vorhandene an einen anderen Ort verlegt;

4) wer es unterläßt, dafür zu sorgen, daß die Feuerstätten in seinem
Hause in baulichem und brandsicherem Zustande unterhalten, oder daß
die Schornsteine zur rechten Zeit gereinigt werden;

5) wer Waaren, Materialien oder andere Vorräthe, welche sich leicht
von selbst entzünden, oder leicht Feuer fangen, an Orten oder in Be-
hältnissen aufbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden kann,
oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entzündung bei einander
liegen können, ohne Absonderung aufbewahrt;

6) wer Scheunen, Ställe, Böden oder andere Räume, welche zur Auf-
bewahrung feuerfangender Sachen dienen, mit unverwahrtem Feuer
oder Licht betritt, oder sich denselben mit unverwahrtem Feuer oder
Licht nähert;

7) wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder Haiden, oder in ge-
fährlicher Nähe von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen Feuer an-
zündet;

8) wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuerfangenden Sa-
chen mit Feuergewehr schießt oder Feuerwerke abbrennt;

9) wer die polizeilich vorgeschriebenen Feuerlöschgeräthschaften
entweder gar nicht oder nicht in brauchbarem Zustande hält, oder ande-
re feuerpolizeiliche Anordnungen nicht befolgt;

10) wer unbefugt über Gärten oder Weinberge, oder vor völlig been-
deter Erndte über Wiesen oder bestellte Aecker, oder über solche Aek-
ker, Wiesen, Weiden oder Schonungen, welche mit einer Einfriedigung
versehen sind oder deren Betreten durch Warnungszeichen untersagt ist,
geht, fährt, reitet oder Vieh treibt. Die besonderen Bestimmungen, wel-
che wegen der Pfändungen bei solchen Uebertretungen, sowie über
Weidefrevel, in den Feldpolizei-Ordnungen enthalten sind, werden
hierdurch nicht geändert;

11) wer ohne Genehmigung des Jagdberechtigten auf einem fremden
Jagdreviere außer dem öffentlichen, zum gemeinen Gebrauche bestimm-
ten Wege zwar nicht jagend, aber mit Schießgewehr, Windhunden oder
zum Einfangen des Wildes gebräuchlichen Werkzeugen betroffen wird;

12) wer Eier oder Junge von jagdbarem Federwild ausnimmt.
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§ 348 [Verstoß gegen Gewerbevorschriften] Mit Geldbuße bis
zu dreißig Thalern oder Gefängniß bis zu vier Wochen werden be-
straft:

I ) Schlosser, welche ohne obrigkeitliche Anweisung oder ohne Ge-
nehmigung des Inhabers einer Wohnung Schlüssel zu Zimmern oder
Behältnissen anfertigen, Schlösser an denselben öffnen, ohne Genehmi-
gung des Hausbesitzers oder seines Stellvertreters einen Hausschlüssel
anfertigen, oder ohne Erlaubniß der Polizeibehörde Nachschlüssel oder
Dietriche verabfolgen;

i) Gewerbtreibende, bei denen ein zum Gebrauche in ihrem Gewerbe
geeignetes, mit dem Stempel eines inländischen Eichungsamtes nicht
versehenes Maaß oder Gewicht, oder eine unrichtige Waage vorgefun-
den wird, oder welche sich einer anderen Uebertretung der Vorschriften
über die Maaß- und Gewichts-Polizei machen;

3) Gewerbtreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn sie die Vor-
schriften nicht befolgen, welche von der Polizeibehörde wegen Anle-
gung und Verwahrung ihrer Werkstätten, sowie wegen der Art und der
Zeit, sich des Feuers zu bedienen, erlassen sind.

Im Falle der Nr. 2 ist die Konfiskation des ungeeichten Maaßes
und Gewichtes, sowie der unrichtigen Waage im Urtheile auszuspre-
chen.

§ 349 [Verschiedene Übertretungen] Mit Geldbuße bis zu fünfzig
Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Wochen wird bestraft:

1) wer unbefugt ein fremdes Grundstück, oder einen öffentlichen
oder Privat-Weg durch Abgraben oder Abpflügen verringert;

2) wer unbefugt von öffentlichen oder Privat-Wegen Erde, Steine
oder Rasen, oder aus Grundstücken, welche einem Anderen zugehören,
Erde, Lehm, Sand, Grand oder Mergel gräbt, oder Steine, Rasen oder
ähnliche Materialien wegnimmt;

3) wer, ohne gesetzlich erschwerende Umstände des Diebstahls,
Früchte, Eßwaaren oder Getränke entwendet und auf der Stelle ver-
zehrt;

4) wer von einem zum Dienststande gehörenden Unteroffizier oder
Gemeinen, ohne die schriftliche Erlaubniß des vorgesetzten Komman-
deurs, Montierungs- oder Armaturstücke kauft oder zum Pfände
nimmt;

5) wer bei den Uebungen der Artillerie verschossene Eisenmunition,
oder wer Bleikugeln aus den Kugelfängen der Schießstände der Truppen
widerrechtlich sich zueignet;

6) ein Pfandleiher, welcher bei Ausübung seines Gewerbes den dar-
über gesetzlich erlassenen Anordnungen entgegen handelt.




